
Zeitschrift: Rorschacher Neujahrsblatt

Band: 11 (1921)

Artikel: Das Rorschacher Leinwandgewerbe

Autor: Willi, F.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-947186

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 15.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-947186
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Das Rorfcl)ad)er Cemroandgeroerbe
Don f. ID i i.

gelagert, teils am Ufer aufgeftapelt nnirden und der

äbtifebe Zöllner getreu der Gredordnung Zoll-, Träger»
und Cagergeld nahm. farbenreicher raurde der Platî an
JParkttagen, roo der ausmärtige Grempel und Geroerb
über die fttergrenzen berelngrlffen und zahlreiches Dolk
in das allzeit behagliche Heftchen riefen, non dem fchon

Dadian fagte, dal) es „ein luftig fleck", „ein febön Dorf

1. flügemeine Zuftände im 17. Jahrhundert.

jjer an der JDende zum 17. Jahrhundert fleh

non der Seefeite her dem JDarktflecken nä=

herte, mochte role heute erfreut fein non dem

Hnbllck der grünen Gehänge des Rorfcbacber»

berges, non groben IDaldbeftänden, dann aber non bunt»

Der Rorfcbacber 5afen im 18. Jahrhundert. Rechts oben BlcicT)cplät3e. Im Dordergrunde links die äbtifdjen Gebäude für das
Ceinroandgeroerbe, red)ts das Rornbaus. Bufnabme nad) einem alten Bilde int Befitje Don Çerrn Bane Buob-

roechfelnden Reben», Getreide» und TDlefenparzellen. Der
flecken lag rote ein ruhender Segler In gefchüttter Bucht.
Die ganze ftnfledelung drängte fleh auf den kleinen Raum
innert 19 (Parken zufammen, roo die Bofgenoffen ihren
norab bäuerlichen lntereffen oblagen. Im näheren Um»
krelfe des Dorfes lagen nur roenlge ßausräucblnen; denn
eine Bauberollllgung im freien Gelände roar nur Infolge
befonderer Gründe erhältlich, Rreuz und quer führten
feldroege zu den alten grobem IDeileranfiedelungen auf
den norfpringenden Punkten des Berges und zu den ner»
einzelten IDirtfcbaftsgebäuden der nähern Umgebung.

Zrolfchen beiden Toren lag der äbtlfche Gebäudecom»
plex mit der Schifflände, roo die Schiffsgüter Im Gred»
und Raufhaufe, nicht dem heutigen Rornbaufe, teils ein»

und rool nermöglich" fei. Dann füllten fid) die Räume
der Schenken, üorab der fürftäbtifchen Taferne, deren

febroarzer Schild mit dem fpringenden güldenen Cöroen

und dem hochfürftlichen IDappen fchon feit den Tagen
Ulrich Röfchs die dürftigen See», IParktleute und müden

Pilger an den Tifch rief. Zur Zelt, da roir In Gedanken

zugafte gehen (1597), hat Jakob Stelger non St. Gallen
die Taferne famt Rraut» und Baumgarten, dem unter»
ften JDeierlein, „guggenheurli" und Pfifterei zu Ceben

genommen, traktiert feine Gäfte mit JDeifjroein, altem
und neuem aus den Zehntgütern des Rlofters, inufs treulich
und ehrbarlich das einkehrende Dolk durch fleh, „feine haul)»
fraroen und gefind enrpfabn und begrüezen", annertrautes
Gut roohl nerforgen, Rind», Rälber» und andere fleifch»
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Vas Korschacher Leínwanclgewerbe
von f. w ItIi.

1. Wgememe Zustâncle im 17. jahrhunclett.

^er an der wende mm 17. Zahrhundert sich

von der Leeseite hei' clem Marktflecken
näherte, mochte wie heute erfreut lein von dem

Anblick cler grünen (Lehänge des Korschacherberges,

von großen waldbeständen, dann aber von bunt-

gelagert, teils am Mer aufgestapelt wurden und der

äbtilche Zöllner getreu der (Lredordnung 7oll-, Lräger-
und Lagergeld nahm, farbenreicher wurde der Platz an
Markttagen, wo der auswärtige (Lrempel und (Lewerb
über die Cttergreiwen hereingristen und lahlreidzes Volk
in das allzeit behagliche Lîeltchen riefen, von dem schon

vadian sagte, daß es „ein lustig fleck", „ein schön Dorf

Oer Norlchzcher haken im 18, phrhunäerk. Nechts obowvleicheplätze. Im vorciergruncle links die äbtikchen Qebäude kür das

Leinwandgewerde, rechts das Nornhaus. flusv-ihme nsch einem Zlten Lüäe Im vellhe von Herrn hzns Suob,

wechselnden keben-, (Letreide- und wiesenpamellen. Der
flecken lag wie ein ruhender Legier in geschützter Sucht.
Oie game Ansiedelung drängte sich auf den kleinen kaum
innert 19 Marken Zusammen, wo die tzofgenosten ihren
vorab bäuerlichen Interessen oblagen, im näheren
Umkreise des Vorkes lagen nur wenige hausräuchinen; denn
eine Saubewilligung im freien (Lelände war nur infolge
besonderer (Lründe erhältlich, kreui und quer führten
feldwege lu den alten großem Meileransiedelungen auf
den vorspringenden Punkten des Serges und m den
vereinzelten Wirtschaftsgebäuden der nähern Umgebung.

Zwischen beiden Loren lag der äbtische (Lebäudecom-
plex mit der Lchistlände, wo die Lchistsgllter im (Lred-
und kaukhause, nicht dem heutigen kornhause, teils ein-

und wol vermöglich" sei. Dann füllten sich die käume
der Schenken, vorab der kürstäbtischen Laterne, deren

schwarzer Schild mit dem springenden güldenen Löwen
und dem hochfllrstlichen Wappen schon seit den Lagen
Ulrich kötchs die durstigen Lee-, Marktleute und müden

Pilger an den Lisch rief. 7ur 7eit, da wir in (Ledanken

mgatte gehen (1597), hat )akob Steiger von Lt. (Lallen
die Laterne samt kraut- und Saumgarten, dem untersten

weierlein, „guggenheurli" und pfjsterei m Lehen

genommen, traktiert seine (Lüste mit Weihwein, altem
und neuem aus den 7ehntglltern des Klosters, muß treulich
und ehrbarlich das einkehrende Volk durch sich, „seine hauh-
frawen und gestnd empkahn und begrüeien", anvertrautes
(Lut wohl versorgen, Kind-, Kälber- und andere fleisch-



arten beim Gottesbausmekger zunäcbft nehmen, allen
Schaden roenden, Gaffe und Plak bis zum Zollhaus frei
und Tauber halten, frefel und Buken dem Dogte anzeigen
und darf hein Fak auftun, ohne es gleich den andern
JDirten anzuzeigen.

markt«, münz« und Zollprinilegien zu Rorfchach rourden
feit Ottos I. Tagen (947) bei nerfchiedenen Gelegenheiten
durch die Hebte erneuert. 1621 erhält Rbt Bernhard aber
auf fein Erneuerungsgefucb den Befcheid, man molle cor«
erft den Berzog non Oefterreicb anfragen. Damit mar
der Rbt nicht einnerftanden, da „meine Güter", fd)rieb
er, „und fonderlich der Flecken Rorfchach im Schmelzer«
lande und Thurgau liegen und alfo dem Erzbaufe Oefter«
reich im geringften nicht untergeben find." Huf dlefe Hrt
aber mürden teuer ermorbene Gnaden gefchmächt, und

„alte Freiheiten follten nicht erft jet3t difputierlid) gemacht
roerden." Die Beftätigung traf ein.

Hus der alemannifchen Jugendzeit nahm unfer Dorf
das Bauerntum herüber, und das fHittelalter anerzog
ihm die Gebe zum Bandroerk. Rleinbandroerk und Gemerbe
aber rourden im Caufe der Zeit durch Gemohnheit und

eiferfüchtige Rbfcbliekung gegen alles Fremde hark ein«

geengt. Hm 29. Januar 1605 entftand in Rorfchach die

ältefte ftift ft. gallifche Bandroerkernereinigung, deren

Stiftungsurkunde im Stiftsarchin liegt unter dem Titel:
„Reners über gemachte und beftätigte nerainigung der

handmerksgenoffen, laak= und fcbräpfeyfelin auch rokörtber
und fchreibmefferlinmacher zu Rorfchach." Sie fetjt auch

gleich im 1. Hrt. feft: „Das zum erften norgemeltes
handtroerk und kunft an kainem andern ort, denn allein
in bemeltem unferm reichshof und dorf Rorfchach und
dann in der ftat Hrbon durch derfelben anerporne burger,
hof« und handtroerksgenoffen gebraucht, geyebt und ge=
trieben merden, das auch kainer, melcher der fye, macht

haben Tollte, ufferthalb jetjt gemelten beeden orten meder

neuroe eyfen oder örtber ze machen aid alte zu roeken
bei obgefchrybnem irem getonen glüpt und aydt, auch

bei niderlegung feines handmerks und gebürender ftraf,
je nach geftaltfame dek nerbrechens."

80 Jahre fpäter erteilte Hbt Gallus den Schubmachern
die Gnade zünftig zu fein. Die größte Bedeutung für
das Rorfcbacber Rleingeroerbe erlangten die offenen Zünfte
oder Bruderfchaften, die am 23. Februar 1698 unter der

Protektion Fidels Don Thum auf IDartegg die Sanktion
erhielten. Sie umfaßten nicht nur die Genoffen des Reichs«

bofes Rorfchach und eines Bandmerks, fondern die IPeifter
üerfchiedener Berufe aus allen Orten des Oberamtes. Ihre
JDabrzeicben find noch erhalten. Im Sigill der einen

Hbteilung ftand die Geftalt Johannes des Täufers, um«
geben non den Berufszeichen der Rupferfcbmiede, Rrumm«
holzer, Schloffer, Buffchmiede,Bildfchnit3er, Schreiner, Rüfer,
füaurer, Zimmerleute, Zinngieker und Pagelfcbmiede. Die
andere mahlte fleh den fPärtyrer Conftantius als Stempel«
bild und dazu die Bandroerkszeichen der einnerleibten Band«
merke: Goldfchmiede, fPaler, Barbiere und IDundärzte,
Färber, Buchbinder, Glafer, Sattler, Seiler, Rürfcbner,
fDekger, Schneider, IDeber und Gerber. Die Zunfttage

murden gemäk Sakung hochfeftlich begangen. — Band«
merk und Gemerbe murden zu Prioilegien der Bofgenoffen,

roeshalb den Fremden der Einzug nur ungern geftattet
murde. So oft als möglich berief man fieb auf den Hrtike!
der Einzugs« und Bofrecbtsordnung aus dem Jahre 1535:
Item allen grempel, mie der namen hat, der fol non nie«

mand geprucht roerden, denn allein non boflüten, ukge«

nomen die mochen« und jarmerkt, die fölen mengklichen

fry fin mie non alterbar."
Zur Zeit, non der mir fprechen, lag noch innert

fPenfcbengedenken der groke Glaubenskampf, an dem

Rorfchach unter dem beftimmenden Einfluffe St. Gallens
und Zürichs in der Stiftslandfcbaft den üorderften Hnteil
nahm. mit dem Frieden nach dem erften Rappelerkriege,
der das Territorialprinzip für die Glaubenszugehörigkeit
aufkellte, kehrte das für kurze Zeit proteftantifch ge=
mordene Rorfchach unter Hbt Dietbelm zum alten Glau«
ben zurück. Die gegenreformatorifeben Bemühungen der

nachfolgenden Hebte nerloren nie die Bedeutung Ror«

fchachs für die Stiftslandfcbaft aus den Rügen, in nor«
reformatorifcher Zeit erfakte fie keiner beffer als Hbt
Ulrich Röfci). Pad) der innerlichen Reftauration des

Stiftes im 16. Jahrhundert befann fleh Hbt Bernhard
zuerft miedet* auf die roirtfchaftliche Dorrangftellung
Rorfcbacbs unter den äbtifchen Gemeinden. Es hing
dies mit den allgemeinen Derbältniffen des Rlofters zu«
fammen, die fich inzroifchen auch finanziell gebeffert
und zum Rückkäufe der Berrfcbaft neu=Ranensburg um
2990 fl. geführt hatten. Um 72,000 fl. erroarb Hbt Bern«
hard non den Edeln non Bodman Bomburg und Sta«

ringen am Bodenfee, Ebringen im Breisgau und über«
dies fiel dem Rlofter das Dorf Horfingen, das die Edeln
non Staufen als Heben befeffen hatten, zu. 1609 beab«

fichtigte Bernhard auch den Hnkauf der Berrfcbaft Daduz«
Schellenberg, roo das Rlofter als Rechtsnachfolger des

inkorporierten Stiftes St. Johann im Tburtale bereits
nerfchiedene Cehen und Collaturrechte über Pfarrkirchen
befak- Er trat dann aber nom Raufe zurück, um in
Rorfchach das Ceinmandgeroerbe einzuführen.1)

Die finanziellen mittel zur Durchführung der ner«
fchiedenen Pläne fioffen Hbt Bernhard aus den mit
fremden mächten eingegangenen Pflichten zu. Pad) dem

Burgunderkriege gingen diele Summen zunäcbft immer
an die Gemeinden über, die je nach ihrer HPannfcbafts«
zahl partizipierten, fo im Jahre 1517 nach den mailänder«
Zügen und dem Zuge nach Bochburgund 600 Rronen2),
in gleicher Rrt die erfte Zahlung der franzöfifchen Penfion,
5536 Gulden, zugunften der Gottesbausleute. Die Rn=
fprüche dazu rourden Dom Hbte und den Dertretern der
Untertanen gemeinfam aufgekellt. Der äbtifche Hbge«
fandte fagte bei der Begründung desfelben fogar, dak
„folches nit finer Gnaden, fondern finer armen luten halb
befcheche":;). Hbt Bernhard behielt derartige Subfidien
aus den Bündniffen als Candesberr zurück, um dadurch

9 Stiftsarct). Cap. Prot. 366.
2) St. H. B. 127 p. 555 ff.
s) St. H. Tom 5 p. 503.
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arten beim Ootteshausmetzger lunächst nehmen, allen
Schaden wenden, Lasse und Platz bis ?um Zollhaus frei
und sauber halten, frekel und Buhen dem Vogte anzeigen
und dark kein faß auktun, ohne es gleich den andern
Wirten anzeigen.

Markt-, Mün?-und Zollprivilegien ?u Porschach wurden
seit Ottos I. vagen (947) bei verschiedenen Oelegenheiten
durch die hebte erneuert. 1621 erhält hbt Bernhard aber
auf sein Crneuerungsgeluch den Bescheid, man wolle vorerst

den Herzog von Oesterreich anfragen. Damit war
der 71 bt nicht einverstanden, da „meine Outer", schrieb

er, „und sonderlich der flecken Porschach im Schweiier-
lande und Ihurgau liegen und also dem Lrihaule Oesterreich

im geringsten nicht untergeben lind." fiuk diele flrt
aber würden teuer erworbene Onaden geschwächt, und

„alte freiheiten sollten nicht erst jetzt dilputierlich gemacht
werden." Die Bestätigung traf ein.

Ms der alemannischen jugendieit nahm unser Dorf
das Bauerntum herüber, und das Mittelalter anerzog
ihm die Liebe ?um Handwerk. Kleinhandwerk und Oewerbe
aber wurden im Laufe der Zeit durch Oewohnheit und

eifersüchtige flbschliehung gegen alles fremde stark

eingeengt. fim 29. januar 1605 entstand in Porschach die

älteste stikt lt. gallische handwerkervereinigung, deren

Ztistungsurkunde im Stiktsarchiv liegt unter dem Titel:
„peoers über gemachte und bestätigte verainigung der

handwerksgenossen, laah- und lchräpfe^lelin auch rotzörther
und schreibmesserlinmacher ?u Porschach." Sie setzt auch

gleich im 1. flrt. fest: „Das lum ersten vorgemeltes
handtwerk und Kunst an kam ein andern ort, denn allein
in bemeltem unserm reichshok und dork Porschach und
dann in der ttat flrbon durd) derselben anerporne burger,
Hof- und handtwerksgenossen gebraucht, gelebt und
getrieben werden, das auch kainer, welcher der s^e, macht

haben sollte, usserthalb jetzt gemessen beeden orten weder

neuwe e^len oder örther ?e machen aid alte ?u wetzen
bei obgelchrvbnem irem getanen glllpt und aM, auch

bei niderlegung seines Handwerks und gebärender straf,
je nach gestaltsame detz Verbrechens."

80 jähre spater erteilte flbt Oallus den Schuhmachern
die Onade künftig lu lein. Die größte Bedeutung für
das Porschacher Kleingewerbe erlangten die offenen Zünfte
oder Bruderschaften, die am 23. februar 1698 unter der

Protektion fidels von vhurn auf wartegg die Sanktion
erhielten. Sie umfaßten nicht nur die Oenossen des peichs-
hokes Porschach und eines Handwerks, sondern die Meister
verschiedener Berufe aus allen Orten des Oberamtes. Ihre
Wahrzeichen sind noch erhalten. Im Sigill der einen

flbteilung stand die Oestalt johannes des Täufers,
umgeben von den Beruksieichen der Kupferschmiede, krumm-
holier,Schlosser, Hufschmiede, Bildschnitzer,Schreiner,Küfer,
Maurer, Ammerleute, Anngietzer und vagesschmiede. Die
andere wählte sich den Märtprer Oonttantius als Stempel-
bild und daiu die handwerks^eichendereinverleibten
Handwerke: Ooldlchmiede, Maler, Barbiere und Wundärzte,
färber, Buchbinder, Olaser, Sattler, Seiler, Kürschner,

Metzger, Schneider, Weber und Oerber. Die Zunfttage

wurden gemäß Satzung hochfestlich begangen. — Handwerk

und Oewerbe wurden lu Privilegien der hofgenossen,

weshalb den fremden der Cin?ug nur ungern gestattet

wurde. So ost als möglich berief man sich auf den flrtike!
der Liniugs- und Hofrechtsordnung aus dem jähre 1535:
Item allen grempel, wie der namen hat, der sol von
niemand geprucht werden, denn allein von hoklllten, utzge-

nomen die wochen- und jarmerkt, die sölen mengklichen

frv kin wie von alterhar."
Zur Zeit, von der wir sprechen, lag noch innert

Menschengedenken der große Olaubenskampf, an dem

Porschach unter dem bestimmenden einstufte St. Oallens
und Zürichs in der Stiftslandschaft den vordersten flutest
nahm. Mit dem frieden nach dem ersten kappelerkriege,
der das verritorialpriniip für die Olaubensiugehörigkeit
aufstellte, kehrte das kür Kurie Zeit protestantisch
gewordene Porschach unter flbt Diethelm ium alten Olau-
ben iurück. Die gegenrekormatorisdien Bemühungen der

nachfolgenden hebte verloren nie die Bedeutung por-
schachs kür die Stiftslandschaft aus den flugen. In vor-
rekormatorischer Zeit erfaßte sie keiner besser als flbt
Ulrich pölch. Nach der innerlichen pestauration des

Stiftes im 16. jahrhundert besann sich flbt Bernhard
iuerst wieder auf die wirtschaftliche Vorrangstellung
Porschachs unter den Abstichen Oemeinden. Ls hing
dies mit den allgemeinen Verhältnissen des Klosters ?u-
sammen, die sich iniwischen auch stnaniiell gebessert

und ium pllckkauke der Herrschaft Veu-Pavensburg um
2990 st. geführt hatten. Um 72,000 st. erwarb flbt Bernhard

von den Ldeln von Bodman Homburg und
Staringen am Bodensee, Lhringen im Breisgau und überdies

kiel dem Kloster das Dorf Vorsingen, das die Ldeln
von Starken als Lehen besessen hatten, iu. 1609
beabsichtigte Bernhard auch den flnkauk der Herrschaft vadui-
Schellenberg, wo das Kloster als pechtsnachfolger des

inkorporierten Stiftes St. johann im Thurtale bereits
verschiedene Lehen und Lollaturrechte über Pfarrkirchen
besah. Cr trat dann aber vom kaufe iurllck, um in
Porschach das Leinwandgewerbe einzuführend)

Die stnaniiellen Mittel iur Durchführung der
verschiedenen Pläne flössen flbt Bernhard aus den mit
fremden Mächten eingegangenen Pflichten iu. Nach dem

Burgunderkriege gingen diele Summen Zunächst immer
an die Oemeinden über, die je nach ihrer Mannschatts-
lahl partiiipierten, so im jähre 1517 nach den Mailänder-
illgen und dem Zuge nach Hochburgund 600 Kronen ^),
in gleicher flrt die erste Zahlung der französischen Pension,
5536 Oulden, Zugunsten der Ootteshausleute. Die hn-
sprllche da?u wurden vom flbte und den Vertretern der
Untertanen gemeinsam aufgestellt. Der äbtische flbge-
sandte sagte bei der Begründung desselben sogar, daß
„solches nit liner Onaden, sondern ssner armen Inten halb
belcheche" '). flbt Bernhard behielt derartige Substdien
aus den Bündnissen als Landesherr Zurück, um dadurch

st Stiktsarch. Lap. prot. ZS6.

d 8t. fl. k. 12? p. SSS lt.
tz 8t. fl. Ic>m 5 p. 503.



Das Setmeiden und JDäffern des placées.

und durd) die Erträgniffe einer forgfältigen klöfterlicben

Oekonomie Pläne, mie fie oben angedeutet wurden, zu

nermirklicben. In diefem Sinne erklärte auch fein Ge=

fandter an der Tagfaßung 1602, daß er das franzofifcße

Bündnis nur zu erneuern willens fei, wenn „der Rönig

Ibr Gnaden eine jährliche Penfion in Ihr Gnaden Seckel

gebe, daran Ihr fürftlichen Gnaden nergnügig feyn

können".1)

2. Die ntftel)img des Geroerbes.

Der Gedanke, die Leinenmeber der Gotteshausland-
fchaft den Einflüffen der Stadt zu entziehen, diente noll=

händig den ftiftifchen lntereffen. einmal lag in einem

blühenden Leinmandgewerbe eine offenfichtüche Quelle
des JDohlftandes. Stadt und Landfcßaft ftanden zudem

noch unter den JTMrkungen des erften Landfriedens. Die
daraus fich ergebenden Streitigkeiten hatten zum großen
Teile bereits unter dem tüchtigen und echten Repräfen=
tauten der in der zweiten Bäifte des 16. Jahrhunderts
fich nerjüngenden römifchen Rircße, Flbt Othmar IL, durch
den Rorfchacher Dertrag non 1566, eine nachfolgende
Unterhandlung zu IDil und eine rläuterungsurkunde
aus dem Jahre 1569 Erledigung gefunden, d. h- es war
eine nollkommene Trennung non Stadt und flbtei zu=
ftande gekommen.

Das tätige Bandeisleben brachte aber immer wieder
neue Beziehungen zu den ftiftifchen Untertanen, mächtig
hob fich in den ruhigen Zeiten des 16. Jahrhunderts der

ftädtifche Ceinwandhandel, der den Rainen St. Gallen
fchon oorher in fernen Ländern bekannt gemacht hatte.
Bis zu 12,000 Tücher à 100 Ellen und darüber wurden
jährlich auf den Bleichen St. Gallens nerarbeitet. Die
Gotteshausleute der umliegenden Candfchaft brachten
ihre Gewebe naturgemäß norzugsweife in den ftädtifchen
Derfcßleiß und kamen fo gegenüber den ftädtifchen Lein=
mandherren in ein gewiffes Flbbängigkeitsnerbältnis.
JDohl entftand im Hppenzellerland Ronkurrenz; aber
die appenzellifchen IDalken und Bleichen üermochten den
Plat3 St. Gallen nicht zu fchmäcben.

') St. n. n 468, p. 208.

Ob die Einführung des Ceinwandgewerbes in Ror=

fchach der lnitiatine Bernhards allein entfprungen oder

durch Balthafar Bofmann aus Conftanz angeregt wurde,
läßt fich nicht entfcheiden. Ein glücklicher Umftand er«

leichterte die Entfchlüffe non flbt und Connent. In Conftanz

löfte fich das fog. gallifche Ceinwandhaus auf, dem

fReyer, Olion und Bofmann angehörten. Um 7. Juni
1610 wird in den Tagebüchern Bernhards die erfte Prinat«
Unterredung mit Bofmann erwähnt, der am 16. Juni in
Rorfchach eine Befpredjung mit pbgeordneten des Rbtes

folgte. Da wurden bereits die Grundlinien eines Der«

träges feftgelegt, der den Flbt zur Uebernabme der nötigen
Bauten in Rorfchach Derpfüchtete und Bofmann und feinen
Gefchäftsteilhabern freie Riederlaffung zuficherte.

Ein halb offizielles Ftktenftück führt als Begründung
des Schrittes an, „die nit geringe aufnähme des ge«
meinen lands und die zeitliche beffere wohlfahi't der

unterthanen". Der Flbt müffe „nilmahlen bekümmer«
liehen mitleiden haben, üerfpüren müeffen, maß geftalten
ihre lieben underthanen durch die dem gotsbauß übel

gewogene benaebparten bey Fiberkaufung der leinwath
fo übel und fchwer bedrengt" worden feien, daß ihnen
„offtmahlen khum der werdt des gamß, gefchweige die

arbeit, darauß fye ire tägliche nahrung zu fueeben", be«

zahlt würden. Fluch babe die Stadt mebreremale die

Untertanen gegen die äbtifche Obrigkeit eingenommen,
indem fie die Urfache für „das befteckte Leinwand«
gewerb" den bewilligten militärifchen Durchzügen zu«

gefebrieben habe.

Infolge der Bündniffe feblug auch die FDerbetrommel

kräftig in den ft. gallifchen Landen. Der Reisläufer=

drang war fo groß, daß in wenigen Tagen ganze Rom«

pagnien unter die Fahnen der Studer non IDinkelbacb,
Danid, Jofua und Jörg eilten. Daoid Don IDinkelbach

zog mit der gefammelten FRannfchaft 1605, 1606 und
1614 nach FRailand. IDegen diefes leßten Zuges litten
tatfächlich die ft. gallifchen Bandelsfamilien Scherrer,

Schobinger und Spindler im Piémont Schaden. Der Bof
non Turin identifizierte Stadt und Flbtei St. Gallen und
übte an den Raufleuten Dergeltung für die Rriegsteil«
nähme ihrer Beimaß Flufklärungen non Flbt und Stadt

waren ergebnislos. Die Tagfaßung mußte fich der Be«

Das Wafcßen und Spinnen.
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und durch die Erträgnisse einer sorgfältigen klösterlichen

Qekonomie Pläne, wie sie oben angedeutet wurden, cu

verwirklichen. In diesem Sinne erklärte auch sein Le-
sandter an der Tagkatzung 1602, datz er das französische

Bündnis nur cu erneuern willens sei, wenn „der König

Ihr Lnaden eine jährliche Pension in Ihr Lnaden Lecket

gebe, daran ihr fürstlichen Lnaden vergnügig se^n

können", h

2. vie LnMedung cies Gewerbes.

ver Ledanke, die Leinenweber der Lotteshausland-
schakt den Einflüssen der Stadt cu entliehen, diente

vollständig den stiftischen Interessen. Einmal lag in einem

blühenden Leinwandgewerbe eine offensichtliche Quelle
des Wohlstandes. Stadt und Landschaft standen cudem

noch unter den Wirkungen des ersten Landfriedens, vie
daraus sich ergebenden Streitigkeiten hatten cum großen
peile bereits unter dem tüchtigen und echten Repräsentanten

der in der cweiten Hälfte des 16. jahrhunderts
fich verjüngenden römischen Kirche, flbt Othmar II., durch
den korschacher Vertrag von 1566, eine nachfolgende
Unterhandlung cu wil und eine Erläuterungsurkunde
aus dem jähre 1569 Erledigung gefunden, d. h. es war
eine vollkommene Trennung von Stadt und flbtei cu-
stande gekommen.

Oas tätige Handelsleben brachte aber immer wieder
neue Beciehungen cu den stiftischen Untertanen, wächtig
hob sich in den ruhigen leiten des 16. jahrhunderts der
städtische Leinwandhandel, der den Namen St. Lallen
schon vorher in fernen Ländern bekannt gemacht hatte,
vis cu 12,000 Tücher à 100 Ellen und darüber wurden
jährlich auf den Bleichen St. Lallens verarbeitet. Vie
Lotteshausleute der umliegenden Landschaft brachten
ihre Lewebe naturgemäß vorcugsweike in den städtischen
Verschleiß und kamen so gegenüber den städtischen
Leinwandherren in ein gewisses flbhängigkeitsverhältnis.
Wohl entstand im flppencellerland Konkurrent; aber
die appencellikchen walken und weichen vermochten den
Platz St. Lallen nicht cu schwächen.

') Lt. f>. N 4SS, p. 208.

0b die Einführung des Leinwandgewerbes in
Korschach der Initiative Bernhards allein entsprungen oder

durch Balthasar hokmann aus constant angeregt wurde,
läßt sich nicht entscheiden. Ein glücklicher Umstand
erleichterte die Entschlüsse von flbt und convent. In constant

lotte sich das sog. gallische Leinwandhaus auf, dem

Me^er, Olion und hokmann angehörten, flm 7. luni
1610 wird in den Tagebüchern Bernhards die erste

Privatunterredung mit hokmann erwähnt, der am 16. luni in
kortchach eine Besprechung mit flbgeordneten des flbtes
folgte, va wurden bereits die Lrundlinien eines

Vertrages festgelegt, der den flbt tur Uebernahme der nötigen
Bauten in kortchach verpflichtete und hokmann und seinen

LekchAftsteilhabern freie Niederlassung tuücherte.
Ein halb officielles flktenstück führt als Begründung

des Schrittes an, „die nit geringe aufnähme des
gemeinen lands und die teitliche bessere Wohlfahrt der

Unterthanen", ver flbt müsse „vilmahlen bekümmer-
lichen mitleiden haben, verspüren müessen, maß gestalten
ihre lieben underthanen durch die dem gotshautz übel

gewogene benachparten be^ flberkaukung der leinwath
so übel und schwer bedrengt" worden seien, daß ihnen
„osstmahlen khum der werdt des garnß, geschweige die

arbeit, darautz l^e ire tägliche nahrung cu kuechen",
befahlt würden, fluch habe die Stadt mehreremale die

Untertanen gegen die äbtische Obrigkeit eingenommen,
indem sie die Ursache für „das besteckte Leinwand-
gewerb" den bewilligten militärischen vurchcügen cu-
gekchrieben habe.

Infolge der Bündnisse schlug auch die Werbetrommel

kräftig in den st. gallischen Landen, ver keisläufer-
drang war so groß, datz in wenigen Tagen gance
Kompagnien unter die fahnen der Studer von winkelbach,
David, jokua und jörg eilten. David von winkelbach
cog mit der gesammelten Mannschaft 1605, 1606 und
1614 nach Mailand, wegen dieses letzten 2uges litten
tatsächlich die st. gallischen Handelsfamilien Scherrer,

Schobinger und Spindler im Piémont Schaden, ver Hof

von Turin identificierte Stadt und flbtei Zt. Lallen und
übte an den Kaufleuten Vergeltung kür die Kriegsteilnahme

ihrer Heimat, flukklärungen von flbt und Stadt

waren ergebnislos, vie Tagsatzung mutzte sich der Ve-

veis waschen unct Zpinnen.
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drängten annehmen, mo die Angegriffenen die treue

Erfüllung ihrer übernommenen Pflichten darlegten. Bis=
her feien fie unter dem befonderen Schuhe des Çerzogs
non Sanoyen geftanden. Am 4. Oktober 1614 fei man
aber trohdem plötilich in ihre fjäufer eingefallen, habe
innentarifiert und nerfiegelf, zehn ihrer Diener in Ge=

fangenfchaft gefetjt, 6 ihrer Çabe beraubt und ohne allen
Grund in den Arreft gelegt, nur roegen des Durch=

marfcbes, den der ft. gallifche Prälat dem fHadruzinifcben
Rriegsoolke geftattet babe, und roegen des ftift ft.gallifchen
Fähnleins, das dem Rönige Don Spanien zu Dienften

zugeführt morden fei. Selbft die Dermittlung fcbrceize*
rifcher Abgefandten fei ohne Erfolg geblieben. Der

Auditor Daldengo habe unerroiefener IPeife nor end«

gültigem gerichtlichem Urteile die Beftrafung oorgenom«

men, roeil einer der Derbafteten einer Entehrung des

hl. Sakramentes bezichtigt
morden fei, ohne dal) man
einen Täter zu nennen im«
ftande geroefen märe. Die
Tagfahung beglaubigte nach

Anhörung und Genehmigung
der Dielen Bemühungen der

in Sachen tätigen Abgeord«
neten, dat) Stadt und Abtei
nicht einen Staat bildeten
und befchloffen, dal) der fankt
gallifchen Raufmannfcbaft mit
allem Ernfte zur Reftitution
zu nerhelfen fei. Eoentuell
molle man den Rönig non
Frankreich bitten, den ehr«
liehen Ceuten als feinen Bun«
desgenoffen die nötige Çilfe angedeihen zu laffen. A
Heben der Sorge um die beffere (Doblfabrt beftimmten
den Abt aber auch religiös=politifche Gründe, die gefebäft«
liehe Unabhängigkeit feiner Bauern Don der proteftan«
tifeben Stadt, roas bereits bemerkt murde.

Der Abt konnte oorläufig nur Baltbafar Çofmann
zur Ueberfiedlung nach Rorfchach beftinrmen. Heben den

andern Conforten follte fieb auch Guldinaft, ebenfalls
aus Conftanz, anfcbliehen. mit Baltbafar Bofmann
hoffte der Abt die treibende Rraft geroonnen zu haben.
Er kannte ihn non fugend auf. Sein Dater Hikolaus
Çofmann non Baden im Aargau mar Çofkanzler in
St.Gallen. Seine Beftallung durch Abt Dietbelm (1530 bis

1564) ift ohne Datum. 1574 mar er Gefandter, fpäter
Dogt Don Rofenberg und ftarb am 19. Dezember 1575.

Bereits am 6. Auguft 1610 fertigte der Abt mit Çof=

mann zu IDil ein Dergleichsinftrument aus, das alle
roefentlicben Punkte zur Aufnahme des Geroerbes ent«

hielt. IDegen der beoorftehenden Ueberfiedelung nach

Rorfchach befürchtete Çofmann den Derluft feines Con=

ftanzer Bürgerrechtes, roeshalb der Abt die Çerren der

Stadt Conftanz erfuebte, die Çofmann'fcbe Familie in

') (£. P. V. I. p. 1197 ff.)

Gnaden als Ausbürger behalten zu roollen. Die Bitte
murde abfehlägig befchieden, da die Beilegung „des
hiefigen Dor langen Zeiten und jähren rühmlich geübten

gemerb nit fürderfamb, uns deshalb auch zur follicÇen

fürfchub zethuen umb eingefallener fonderbaren boeben

bedenkhen megen gegen biefigem roefen nit oerantrourt«
lieh fein rourd". Ç JHit ebenfo genrifchten Gefühlen mie

Conftanz betrachtete St. Gallen die enthebende Ron«

kurrenz, fo daf) die Conftanzer Contrabenten als Orte
für die Unterredung nom 6. Auguft IDil oder Rorfchach

Dorfchlugen, nur nicht St. Gallen, roo der proteftantifebe
Teilhaber (Payer „diefer Sach halb megen der Bürger«
fchaft felbiger Stadt nit murde erfebeinen".2)

Am 3. Auguft hatte der Abt fchon feinen Plan dem

Generalkapitel oorgetragen, das ihn durch Deputierte
prüfen lieh und mit einigen Aenderungen in der Hach=

mittagsfit)ung des gleichen

Tages befcblof), „in Gottes
Hamen diefen Çandel
anzufangen"3). Am 11. Auguft
erfolgte die beidfeitige Ge=

nehmigung derDereinbarung
Dom 6. Auguft.

Darnach cerpflichteten Heb

Çofmann und Genoffen, fich

in Rorfchach niederzulaffen.
Der Abt hatte das Çundt«
pik'fcbe Çaus umgebaut und
zroeckentfprechend ausgebet
fert zurDerfügung zu hellen,
in Zukunft follte es dann
Don Çofmann unterhalten
roerden. — Zudem erhielt

Çofmann das auf)ergeroöbnlicbe Recht, nötigenfalls auher«

halb des Etters eine Çofftatt zu erroerben. Die gleiche

Gunft murde auch Guldinaft zugeficÇert für den Fall
eines günftigen Fortganges des Çandels. Den beiden

Çandelsfamilien oerlieh der Abt das Gottesbausmanns«
recht und ihnen und allen in den näcbften 14 Jahren

einziehenden Ronforten Befreiung Don allen aus der

CeibeîgenfcÇaft herrührenden Befchroerden, roie Fällen, Ge«

läh, Fahnacbtshuhn, doch „ausbedingt ire rceibsperfonen,
die heb mit leibeigenen gottshausleuthen kunftiglich
oerheurathen möchtend, diefelbigen und roas oon ihnen
erboren roirt, foilen dem gottshaus St. Gallen mit der

Caibaigenfchaft und allen dahero fliehenden rechten ner«
bunden und undermorfen fein." In befonderer Gunft
murde die Familie Çofmann nom Abzüge für lediges
(nichtererbtes) Gut befreit, als nicht hofgenöffig den

Recbtsfprücben des niedern Stabes entzogen und allein
Dor Ihren Gnaden und deren Räten als gerlchtszuhändig
erklärt. Die JHithaften erhielten freies Zugrecht, „doch
foilen he fich in religionsfachen ob fy nit katholifch
mehrend, bebuetfamlicb und hill erzaigen, desgleichen der

') Stiftsarct). p. 1328 p. 20.
") p 1328 p. 7.

") P 310 p. 368, 369,
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drängten annehmen, wo à hingeglittenen die treue

Erfüllung ihrer ühernommenen Pflichten darlegten. Visher

seien sie unter dem besonderen Schutze cles Herzogs
von Savo^en gestanden. flm 4. Oktober 1614 sei man
aber trotzdem plötzlich in ihre Häuser eingefallen, habe
inventarisiert und versiegelt, lehn ihrer Diener in Le-
fangenschaft gesetzt, 6 ihrer habe beraubt unci ohne allen
Lrund in clen flrrekt gelegt, nur wegen cles

Durchmarsches, den cler st. gallische Prälat clem Madru^inikchen
kriegsvolke gestattet habe, unci wegen cles stttt st.gallischen

fähnleins, ctas dem Könige von Spanien 2U Diensten

Zugeführt worclen sei. Selbst clie Vermittlung schweizerischer

flbgekandten sei ohne Erfolg geblieben. Der

fluditor valclengo habe unerwielener weise vor
endgültigem gerichtlichem Urteile die vestrakung vorgenommen,

weil einer cler verhafteten einer Entehrung des

HI. Sakramentes berichtigt
worclen sei, ohne clatz man
einen later ru nennen
imstande gewesen wäre. Die
vagkatzung beglaubigte nach

flnhörung und Lenehmigung
der vielen Lemühungen der

in Zachen tätigen Abgeordneten,

clatz Stadt und fldtei
nicht einen Staat bildeten
und beschlossen, datz der sankt

gallischen Kaufmannschaft mit
allem Ernste rur destitution
ru verhelfen sei. eventuell
wolle man den König von
Frankreich bitten, den
ehrlichen Leuten als seinen Lun-
clesgenotten die nötige Hilfe angecleihen ru lasten, h
Neben der Sorge um die bessere Wohlfahrt bestimmten
den flbt aber auch religiös-politische Lrllnde, die geschäftliche

Unabhängigkeit seiner Hauern von der protestantischen

Stadt, was bereits bemerkt wurde.
Der Übt konnte vorläufig nur Lalthasar hofmann

rur Uebersiedlung nach dorkchach bestimmen. Neben den

andern Lonkorten sollte sich auch Luldinakt, ebenfalls
aus Constanr, anschließen. Mit halthalar hokmann
hottte der flbt die treibende Kraft gewonnen ru haben.
Er kannte ihn von lugend auf. Sein Vater' Nikolaus
hokmann von Laden im flargau war hokkanrler in
St. Lallen. Seine Vestallung durch flbt Diethelm (1530 bis

1564) ist ohne Datum. 1574 war er Oekanciter, später

Vogt von dolenberg und starb am 19. Derember 1575.

Vereits am 6. flugust 1610 fertigte der flbt mit
hokmann ru wil ein vergleid)sinttrument aus, das alle
wesentlichen Punkte rur fluknahme des Lewerbes
enthielt. wegen der bevorstehenden Ueberkiedelung nach

dorschach befürchtete hokmann den Verlust keines Lon-
stanrer Vllrgerrechtes, weshalb der flbt die Herren der

Stadt Lonktanr ersuchte, die hofmann'kche familie in

4 (e. ri. v. i. p. us? n.)

Lnaclen als flusbllrger behalten ru wollen. Die Litte
wurde abschlägig besthieden, da die Verlegung „des
hiesigen vor langen reiten und Zähren rühmlich geübten

gewerb nit kürderkamb, uns deshalb auch rur sollichen

kllrschub rethuen umb eingefallener sonderbaren hochen

bedenkhen wegen gegen hiesigem weken nit verantwurt-
lich kein würd".') Mit ebenso gemischten OeMhien wie
Lonstanr betrachtete St. Lallen die entstehende

Konkurrenz so datz die Lonstanrer Lontrahenten als Orte
für die Unterredung vom 6. flugust wil oder dorkchach

vorschlugen, nur nicht St. Lallen, wo der protestantische

Teilhaber Ma^er „dieser Sach halb wegen der vürger-
schakt selbiger Stadt nit wurde erscheinen".-)

flm 3. flugust hatte der flbt schon keinen Plan dem

Leneralkapitel vorgetragen, das ihn durch Deputierte
prüfen lietz und mit einigen flenderungen in der vach-

mittagstttzung des gleichen

vages beschloß, „in Lottes
vamen dielen Handel
anzufangen""). flm 11. flugust
erfolgte die belästige Le-
nehmigung der Vereinbarung
vom 6. flugust.

Darnach verpflichteten sich

hokmann und Lenotten, sich

in dorschach niederzulassen.
Der flbt hatte das hundt-
pitz'kche Haus umgebaut und
Zweckentsprechend ausgebessert

2ur Vertilgung in stellen,
in Zukunft sollte es dann
von hokmann unterhalten
werden. — Äidem erhielt

hokmann das außergewöhnliche decht, nötigenfalls außerhalb

des Liters eine Hofstatt?u erwerben. Die gleiche

Lunst wurde auch Luldinast Zugesichert kür den fall
eines günstigen fortganges des Handels. Den beiden

handelskamilien verlieh der flbt das Lotteshausmannsrecht

und ihnen und allen in den nächsten 14 Zähren

eingehenden Konsorten Lekreiung von allen aus der

Leibeigenschaft herrührenden Lekchwerden, wie fällen, Le-
läh, faktnachtshuhn, doch „ausbedingt ire Weibspersonen,
die sich mit leibeigenen gottshausleuthen kunttiglich
verheurathen möchtend, dieseldigen und was von ihnen
erboren wirt, sollen dem gottshaus St. Lallen mit der

Laibaigenkchakt und allen dahero fliehenden rechten
verbunden und underworken kein." In besonderer Lunst
wurde die familie hokmann vom flb^uge kür lediges
(nichtererbtes) Lut befreit, als nicht hofgenöttig den

dechtskprüchen des niedern Stabes entzogen und allein
vor ihren Lnaclen und deren däten als gerichtsiustänclig
erklärt. Die Mithaften erhielten freies Älgrecht, „doch
tollen sie sich in religionskachen ob nit katholisch

wehrend, behuetkamlich und still er^aigen, desgleichen der

4 LtMseo-ch, s>- 1Z28 p, 20.
st fl 1Z28 p.
st n Zio p. Zö8, Z6S.
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Das Strecken und Trocknen.

kircfen pott im effen und feyern falten und fo lang fy fid)
in Rorfcfacb auffaltend keine andere unkatfolifcfe kircfen
befucfen, aucf ficf aller religionsdisputationen und ge=

braucf unkatfolifcfer Bücher bemiefigen und genzlicf
entfalten."

Ganz dem Dienfte der Raufmannfcfaft und ifrem
Geroerbe rourden Färberei, mange und JBalke unter*
ftellt, die dan Rlofter fd)on nor der Reformation im Orte
unterfielt. 1609 belefnte damit der Hbt den Jakob
Scferrer non IBittenbacb, „eingedingt, daf er der focfzit
erentag alifier fol falten." Die Raufmannfcbaft rourde
dagegen nerpflicftet, in erfter Finie die IDare der Rlofter*
färb zuzufalten. Im Jafre 1658 erft entftand eine roeitere
Färberei infoige des nergröferten Geroerbes. ßans
Jungmann rourde gegen einen jäfrlicfen Zins die £r=
ftellung einer Färb und mange mit allem Zubebör ge*
ftattet unter allen Dorbefalten zugunften der Rlofterfarb.
Ibas der Bauer aber felbft roob, durfte in die Färb nacf
eigener FDafl abgegeben roerden.

„So ficf dann aus fcfickung Gottes befüegte, daf diefer
fandel in focferestfuen aufroücffe, fo follen diefe fandels*
leutf mit freyfeiten gefalten roerden roie in andern ortfen
in der gleichen facfen gebräucfig mit aufrieftung der
Zünften und dergleichen." Gleichzeitig oerfpraef der Hbt,
bei der allfälligen rbauung einer Bruderfcfaftskirefe
Çandreicfung tun zu rooilen, rooraus roiederutn die grobe
ßoffnung auf einen außerordentlichen Flufgang der ge=
roerblicfen Gründung fprieft.

Die Çandelsgefellfcfaft rourde duref den Dertrag aud)
non alien Husfufrzöllen befreit. Fiber „den Zoll der
frömbden betreffend follen ir Gn. nit gebunden fein,
mögend den nemmen aid nit", roie es in St. Gallen und
mil Hebung und marktnotroendigkeit fei.

Scfon am 12. ftuguft uerzeiefnet das Tagebucf, dafj
Hbt Bernhard nacf Rorfcfacf geritten fei und drei Tage
lang „nilerlei facfen beratfefiagt roegen des norftänden
leinroattgeroerbs, der Blaicfi und der IDalcfi", und für
den groben Cifer zeugen aucf in der Folge nieft minder
die zahlreichen Hudienzen mit ßofmann und Conforten.

His OertlicfReiten ftanden das Biltenried und das Rietle
an der Goldacf in Frage. Hacf Ratfcblag mit dem Statt*
falter, ßofmann, dem öausnogte, den nier Bleiche= und
roalkemeiftern entfefied der Hbt nacf nochmaliger per*
fönlicfer Ortsbeficftigung zugunften des Biltenriets: „fo
ein mildes, nerftändigetes riedigs und mötjigs ortb und
ohne frueftbarkeit", roo die Bleiche zu erhellen fei,
roäfrend die IBalke mit Borteil im Riet an der Goldacf
auf der Bragern Güter und einem Stückgut der Ge*
meinde erftellt roerden folle. Im Biltenried roäre das
IBaffer aus dem Felfen ob Zellrain zum Hbbleicfen
beffer, rafcfer und kräftiger und können duref grobe
Teuchel non der Zeig, fo der Bauftadel befife, gleich
neben des Bleichers Baus finab geführt roerden.

Die IBiefe, genannt Biltenried, ging 1449 mit den

andern Scflofgütern durch Rauf non den lebten Bach*
kommen des Rorfcfacber minifterialengefcfled)tes, Scfilegli
und den drei Brüdern g!of, Rudolf und Fglof dem jungen,
an das Rlofter über, ftief3 an den Bauftadel, den Riet*
bad), an das Dogellocf und an die Hecker im Burg*
roeg, feilte noef unüberbautes, prächtiges JBiesland mit
IBirtfcfafts* und JBofngebaude.

Bereits am 25. Huguft nerzeiefnet das Tagebuch des

Hbtes fefon roieder einen Befucf in Rorfd)acf, um den

Bleicbplaf abzuftecken und die neuen Gebäude zu ner*
dingen, Bleicher*, Bauebbaus und Stadel famt Schopf im
Trockenfeld an Georg Scflacfter non Bregenz, die IBalke
an der Goldacf an den IBiler fBeifter Gabatfuler, der nebft
einem Sacfnerftändigen Don lsny um ein Gutachten er*
fueft morden roar. Das Bleichefeld rourde gleichzeitig in 24
Gänge abgemeffen, deren jeder 15 Tücfer faßte. Dann blieb
noch ein genügender Plab für Fazenletf, Staucfen,
Garn u. f. ro. Im Trockenfeld, einer IBiefe neben der

Säge beim Bauftadel, erftand ein Schopf, 136' lang,
18' roeit mit zroei Toren, damit darin bei Regenwetter
die roeife Ceinroatt aufgezogen roerden konnte.

Hm 7. Oktober beftimmten Hbgeordnete des Hbtes
und die Teilhaber der ßandelsgefellfcfaft die Lokalitäten
für die fog. Ceinroandfcbau, fo den Faden oder das Geroölbe
im Förrien zur Hufberoafrung der Derkaufsfäfigen IBare,
ein neues Baus zum „Truck" für die Feinroandpreffen

Das färben.
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Ozs Strecken uncl Trocknen,

Kirchen pott im eilen und feiern halten und so lang iv üch

in korlchach aufhaltend keine andere unkathoülche Kirchen

besuchen, auch üch alier religionsclisputationen unci
gebrauch unkatholischer Sucher bemieügen und genilich
enthalten."

Lani clem Oienlte der Kaufmannschaft und ihrem
bewerbe wurden färberei, Mange unci Malke unterstellt,

die das Kloster schon vor der Information im Orte
unterhielt. 1609 belehnte damit der flbt den jakob
Scherrer von Mittenbach, „eingedingt, dah er der hochiit
erentag allhier lol halten." vie Kaufmannschaft wurde
dagegen verpflichtet, in erster Linie die Mare der klolter-
farb iuiuhalten. Im jähre 1658 erst entstand eine weitere
färberei infoige des vergrößerten Lewerbes. Hans
jungmann wurde gegen einen jahrlichen Ans die Lr-
stellung einer färb und Mange mit allem Zubehör
gestattet unter allen vorbehalten Zugunsten der klolterfarb.
Mas der Sauer aber selbst wob, durfte in die färb nach

eigener Wahl abgegeben werden.
„80 üch dann aus schickung Lottes bewegte, daß dieser

Handel in hocheres thuen aufwüchse, so sollen diele handels-
leuth mit kre^heiten gehalten werden wie in andern orthen
in der gleichen lachen gebräuchig mit aufrichtung der
illnften und dergleichen." LIeichieitig versprach der flbt,
bei der allfälligen Lrbauung einer Sruderlchaktskirche
Handreichung tun iu wollen, woraus wiederum die große
Hoffnung auf einen außerordentlichen flukgang der
gewerblichen Lrünciung spricht.

Oie Handelsgesellschaft wurde durch den Vertrag auch
von allen fluskuhriöllen befreit, fiber „den Zoll der
krömbden betreffend sollen ir On. nit gebunden lein,
mögend den nemmen aid nit", wie es in 8t. Lallen und
Mil Uebung und Marktnotwendigkeit sei.

8chon am 12. flugult verieichnet das Tagebuch, dah
flbt Sernhard nach Korschach geritten sei und drei läge
lang „vilerlei lachen beratschlagt wegen des vorstanden
leinwattgewerds, der Slaichi und der walchi", und kür
den großen Ciker ieugen auch in der folge nicht minder
die iahlreichen fluclienien mit hofmann und Oonforten.

fils Oertlichkeiten standen das Siltenried und das Metle
an der Loldach in frage. Nach katlchlag mit dem 8tatt-
halter, holmann, denr Hausvogte, den vier SIeiche- und
Malkemeiltern entschied der flbt nach nochmaliger
persönlicher Ortsbesichtigung iugunlten des Siltenriets: „so
ein wildes, verltandigetes riedigs und möhigs orth und
ohne lruchtbarkeit", ivo die Sleiche in erstellen sei,

während die Malke mit Vorteil im Met an der Loldach
auf der Sragern Lüter und einem 8tückgut der Le-
meinde erstellt werden solle, lm Siltenried wäre das
Maller aus dem feilen ob Zellrain ium flbbleichen
besser, rascher und kräftiger und können durch große
Teuchel von der Zeig, lo der Saultadel besitze, gleich
neben des Sleichers Haus hinab geführt werden.

Oie Miese, genannt Siltenried, ging 1449 mit den

andern 8chlohgütern durch kauf von den letzten
Nachkommen des korfchacher Ministerialengeschlechtes, 8chilegli
und den drei Vrlldern Lglok, Midoll und fglok dem jungen,
an das Kloster über, stieß an den Saultadel, den Metbach,

an das vogelloch und an die flecker im vurg-
weg, heute noch unllberbautes, prächtiges Miesland mit
Mirtschakts- und Mohngebaude.

Sereits am 25. flugult verieichnet das Tagebuch des

flbtes schon wieder einen Seluch in korldrach, um den

Sieichplatz abzustecken und die neuen Lebäucle iu
verdingen, Bleicher-, Vauchhaus und 8tadel samt 8chopf im
Trockenfeld an Leorg 8chlachter von Sregeiri, die walke
an der Loldach an den Miler Meister Labathuler, der neblt
einem 8achverständigen von isn^ um ein Lutachten
ersucht worden war, Oas Sleichekeld wurde gleichzeitig in 24
Länge abgemessen, deren jeder 15 Tücher faßte. vann blieb
noch ein genügender Platz für faienleth, 8tauchen,
Larn u. f. w. lm Trockenkeld, einer Miele neben der

8äge beim Saultadel, erstand ein 8chops, 136' lang,
18' weit mit iwei Toren, dainit darin bei kegenwetter
die weihe Leinwatt aufgesogen werden konnte.

fim 7. Oktober bestimmten flbgeordnete des flbtes
und die Teilhaber der Handelsgesellschaft die Lokalitäten
für die log. Leinwandschau, so den Laden oder das Lewölbe
im Löwen iur flufbewahrung der verkaukslähigen Mare,
ein neues Haus ium „Truck" kür die Leinwandpreüen

Ozs fciicken.
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Eisenhandlung

E. Brugger, Rorschach
Telephon 120

Empfehle mein gut assoriierfes Lager in

Haushalfuiigsariiiceliij, Siahlwaren
Klein-Eisenwaren

Grosses Lager in Werkzeugen für Holz- und
Metallbearbeitung. Bau- und

Zimmerei und Bausehreinerei

Wwe. K. Schellenbaum :

Rorschach — Telephon 201

empfiehlt sich für prompte und reelle Ausführung |
aller in dieses Fach einschlagenden Arbeiten für

Hoch- und Treppeebau
sowie Eternifarbeiten jeder Art

Rasche Bedienung. Prima Referenzen. A
IfA

kluge Hausfrau wählt beim Einkauf

von Konfektion, Stoffen für die Bekleidung,
Baumwollwaren für Haushalt und Küche, Teppiche,

Vorhänge, Betiwaren etc. nur eine leistungsfähige Bezugsquelle

Theod.Federer & C
Hafenpialz (gegründet 1830) bietet Ihnen hinsichtlich Aus¬

wahl und Preis grosse Vorteile und ist es von jeher
unser Prinzip, nur Qualitätswaren zu führen.

Bei Bedarf halten wir uns Ihnen bestens

empfohlen

m m
Grösstes Möbelhaus der Gegend

A. Steffen, Goldach
empfiehlt sich zur Lieferung

kompieter Aussteuern und
einzelner Möbel
Eigene Tapezierwerkstätte

Celephon 70

Alkoholfreies

Hotel Schäflegarten
2 Minuten vom Hafenbahnhof * Telephon 347

Guter Mittags- und Abendtiscli
Grosse Auswahl alkoholfreier Getränke

Täglich frisches Gebäck
Fremdenzimmer von Fr. 2an

Es empfiehlt sich Die Verwaltung.

L. krugger, horseback
2L<?

Lmpteble mein gut sssortiertes bsger in

Nsu5àsNuM^5srtîZLeZ»^ 8tsè»ì-M«re»
Uèeîn-Lîserìvsren

drosses bsger in ^/eàeugen tür tt<à- unü
t^etsllbesrlieitung. ksu- unâ

Ämmerei unci kZusàreinereî

>V^ve. 1^. Scbellenbsum
Ko^o^-zc/! — L<?2

emptieblt sicb tür prompte unct reelie àstûbrung ß

slier in àses fsck einscblsßenüen Arbeiten tür

^iock- un^ îreppenbâu
50^ie Lternitsrbeiten )eàr ^.rt

lîssciie Le6ienllNZ. k^rims Iìeferen?en. ,.c?

!à vM

kluge kisusirsu v/âklt beim Linksuf
von Konfektion, Stoffen für die kekleiclung,

ksumv^ollivsren für bîsusbâlt und I^ücbe, deppicbe,
Vorbünge, kett^vsren etc> nur eine leistungstsbige Bezugsquelle

LàvàààrerU 0
îdâtenplà (gegründet 1830) bietet lbnen binsicktlick ^us-

-tvsb! und ?reis grosse Vorteile und ist es von jeber
unser lVinxip, nur duslitüts^vuren xu kübren.

L>ei kedsrt Kulten ^wir uns lknen bestens

empfoblen

W M
(Grösstes ddöbelksus der deßend

/ì. Steàn, doìdsck

Icompieter Aussteuern un6
eàeiner ^lübel
âyono Tâpo^/orivor/cL/âà

k7e/s/>/?c>7!

tdàlSckâàgsàn
2 Minuten vom Nstenbsknkok » Itelepkcm Z47

kute!° ìi»â âdeZRâsck
(?rc>SLo d/v^u'o/?/ o//robo//roter do/ron/«,

?âs//trn /r/L</zoL treödc/c
/v-emr/on^/mmer vo/z /'r. L.— sn

â em/Vîe/i/7 L»/z Nie Ponies/7u?!<7.



Oie Ceinroandbänke.

an der FHauer beim Tor „für eine bekumlicbeÇausbaltung
zu ordnen", mährend die eigentliche Ceinroandbank mit
den Räumen für die Schauer und feilträger in das Gred»

haus nerlegt murde.

3. Die Geroerbeorganifation.
Die Rorfchacherfchau mar das mohlüberlegte Ergebnis

nieler Beratungen auf Grund der Ordnungen oon Conftanz,
St.Gallen und andern Orten. St. Gallen hatte, um fich den

Ruhm feiner Bandeisartikel zu raabren, die Beftimmung
erlaffen, daß alle JDare cor dem Derkaufe durch amtliche
Sachoerftändige geprüft und je nach dem Befunde mit
beftimmten Schauzeichen oerfehen und eoentuell handelst
fähig erklärt merde. Der Derkauf gefcbab durch den

Eigentümer felbft oder den amtlich beftellten feilträger,
der das maklergefcßäft berufsmäßig beforgte. lieber die

Rorfchacherfchau gibt das Cibell aus dem Jahre 1610 ein
bis in alle Einzelheiten anfchauliches Bild, aus dem mir
heute nur die raefentlichften Punkte herausheben können.

pis handelsfähig erklärt murden mie in St. Gallen
„gemain und feine, auch färb lein und oon dem naffen
bleti fcblecbten zaichen bis an das gut", Doppelleinmand,
Stauchen, fazelet und Rolfd). für den Eigengebrauch
beftimmte IDare mar nicht fchaupflichtig, mußte immerhin
roegen der Berechnung der oerfchiedenen Gefälle „mit
dem Schneidholz des Bleichers" oerglichen roerden. 100
Ellen und darüber murden als ganzes, unter 100 Ellen
als halbes Tuch eingefchrieben, für Doppelleinmand 80,
Stauchen 63 Ellen oerlangt. Don jedem zu Rorfchach Der*
kauften Tuche Roßleinmand zahlte der Gotteshausmann
4, der fremde 6 Rreuzer. Bei Ankäufen con meißer
Ceinroand belaftete man den fremden mit 6 Rreuzer
Zoll, mährend die Gotteshausleute befreit blieben. Die
Tücher paffierten zuerft die Unterfchau, rao pro Tuch 61/«
Rreuzer eingezogen murden. Dann folgte die Prüfung
durch die oerfchiedenen Schauer. „Sy follen das tuch
und die andre mabren berichtigen : Erftlich under äugen,
demnach in der mitten, ein Diertel bis auf den Daßen
und es in der mitte ftaben mit dem dazu oerordneten
ftab, mas dann an braiten, raine und dickßen das gut

zaicßen, fo ift das bärlin, erleiden mag, mit demfelbigen,
mas aber grober mit dem rädli, )nas noch grober mit
dem rößli (rösle), mas guet garn hat, und aber zetünn
und übel geroerchet mit dem F oder $ je nach befchaffenheit
der maar, mas denn gar grob, doch eines fchaum=zaid)ens
roürdig ift, mit dem R pleyen und hernacber ftupfen laffen."
Das als ftrafmürdig erkannte Tuch belegte die Oberfcbati
mit einem Bußengelde oon 2—18 Rreuzer, je beffer die

Qualität, defto größer die Strafe. Um Daumendicke zu

fcbmale Tücher murden an der Bank in Stücke oon 8

oder 6 Ellen gefchnitten. „Ift es denn noch fcbmaler oder

nit mebrfcbaft an gueten gleichen garn oder daß es in der

mitten umb ein glett zmey zedünn und in den Ortben
dickh oder andere finanß und betrug hefte," mie fich die

Schauordnung ftets ausdrückt, „foll es in der mitten
zergrätb (Cängsfchnitt) roerden, roellidjes oergräthen der

linroathmeffer zu oerrichten fchuldig ift."
Den IDillen zur Ronkurrenz mit St. Gallen brachten

auch die Schauzeichen zum ftusdrucke. Es ift befchloffen,
„daß alle forten allhmflger linroath nach der in St. Gallen
und roo nit beffer auf das menigft fo guet an dickhen,
braiten und allen anderen nach lautb des dazue oerord*
neten ftabs, melliche deme in St. Gallen und IDil an

braithe gleichförmig gefchamet und fo Diel zaichen gebraucht
roerden. Und nämblichen foil feyn an ftatt des guten
zaichens, fo bey inen ift ein G, ein bebr mit einem bolß
über den Pxlen, für den fchmarzen kreps ein redlein,
für den fchmarzen ring ein rösli, für das rot kreüß
ein F, für das fchmarz kreuß ein B und für den naffen
bleß R. Diefe zaichen follend auf der räumen mit
fchmarz, auf die meiße linroath aber mit roter färb ge=

ftupft roerden".
Um den markt nicht oon Pnfang an zu binden,

murde für Rorfchach oerordnet, die Qualität durch eine

angehängte Bleimarke Dorzumerken und erft nach dem

Derkaufe das Schauzeichen auf dem Tuche felbft anzu=

bringen.
In ebenfo ausführlicher FDeife beftimmt die Ordnung

dieStauchen= und Rölfchfchau, damit „finanß und betrug",
mie fie in St. Gallen entdeckt murden, auch hier ab=

gehellt roerden konnten. So foil das Blau Garn in

Der Derkauf.
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Oie Leinwandbänke.

an der Mauer beim lor „kür eine bekumlicheHaushaltung
bu ordnen", während die eigentliche Leinwandbank mit
den Daumen kür ciie Schauer unct feilträger in elas Ored-
haus verlegt wurde.

3. vie Oewerdeorgamsation.
vie Porschacherschau war clas wohlüberlegte Ergebnis

vieler Veratungen auf Orund der Ordnungen von Lonstanb,
St.Oallen und andern Orten. St. Oallen hatte, um lieh den

puhm seiner Handelsartikel bu wahren, die Vestimmung
erlassen, datz alle Mare vor dem verkaufe durch amtliche
Sachverständige geprüft und je nach dem Sekunde mit
bestimmten Schaubeichen versehen und eventuell handels-
fähig erklärt werde, ver verkauf geschah durch den

Eigentümer selbst oder den amtlich bestellten feilträger,
der das Maklergeschäft berufsmäßig besorgte. Ueber die

Porschacherschau gibt das Libell aus dem jähre 1610 ein
bis in alle Einzelheiten anschauliches Vild, aus dem wir
heute nur die wesentlichsten Punkte herausheben können.

flls handelsfAhig erklärt wurden wie in St. Oallen
„gemain und keine, auch färb lein und von dem nassen

bleh schlechten laichen bis an das gut", Ooppelleinwand,
Stauchen, fabelet und kölsch, für den Eigengebrauch
bestimmte Mare war nicht schaupflichtig, mutzte immerhin
wegen der Verechnung der verschiedenen Oekälle „mit
dem Schneidholb des VIeichers" verglichen werden. 100
Ellen und darüber wurden als ganzes, unter 100 Ellen
als halbes Luch eingeschrieben, für Ooppelleinwand 80,
Stauchen 63 Ellen verlangt, von jedem bu Porschach
verkauften Luche pohleinwand Zahlte der Ootteshausmann
4, der fremde 6 kreuber. Sei flnkäuken von weitzer
Leinwand belastete man den fremden mit 6 kreuber
2oII, während die Ootteshausleute befreit blieben, vie
Lllcher passierten buerst die Unterschau, wo pro Luch 6'/-
kreuber eingebogen wurden, vann folgte die Prüfung
durch die verschiedenen Schauer. „8^ sollen das tuch
und die andre wahren besichtigen: Erstlich under äugen,
demnach in der mitten, ein viertel bis auf den vatzen
und es in der mitte ktaben mit dem dabu verordneten
stab, was dann an braiten, raine und dickhen das gut

baichen, so ist das bärlin, erleiden mag, mit demlelbigen,
was aber grober mit dem rädli, was noch grober mit
dem röhli (rösle), was guet gain hat, und aber betünn
und übel gewerchet mit dem f oder F je nach beschallenheit
der waar, was denn gar grob, doch eines schauw-baichens

würdig ikt, mit dem p pieken und hernacher stupsen lallen."
Oas als strafwürdig erkannte Luch belegte die Oberschau
mit einem Vuhengelde von 2—18 kreuber, je belter die

Qualität, desto größer die Strafe. Um Daumendicke bu

schmale Lücher wurden an der Vank in Stücke von 8

oder 6 Ellen geschnitten, „lst es denn noch schmaler oder

nit wehrschaft an gueten gleichen garn oder datz es in der

mitten umb ein glett bwe«/ bedünn und in den Orthen
dickh oder andere llnantz und betrug hette," wie sich die

Schauordnung stets ausdrückt, „soll es in der mitten
bergräth (Längsschnitt) werden, welliches vergräthen der

linwathmeller bu verrichten schuldig ist."
ven willen bur konkurrenb mit St. Oallen brachten

auch die Schaubeichen bum flusdrucke. Es ist beschlossen,

„datz alle sorten allhiesiger linwath nach der in St. Oallen
und wo nit besser auf das wenigst so guet an dickhen,
braiten und allen anderen nach lauth des dabue verordneten

stabs, welliche deme in St. Oallen und wil an

braithe gleichförmig gekchawet und so viel baichen gebraucht
werden. Und nämblichen soll ke^n an statt des guten
baichens, so be^ inen ist ein O, ein behr mit einem holt;
über den flxlen, Mr den schwarben kreps ein redlein,
für den schwarben ring ein rösli, für das rot kreütz
ein f, kür das schwarb kreutz ein V und kür den nallen
dieß p. viele baichen sollend auf der rauwen mit
schwarb, auk die weitze linwath aber mit roter färb
gestupst werden".

Um den Markt nicht von flnkang an bu binden,
wurde für Porschach verordnet, die Qualität durch eine

angehängte Vleimarke vorbumerken und erst nach dem

verkaufe das Schaubeichen auf dem Luche selbst anbu-
bringen.

ln ebenso ausführlicher weile bestimmt die Ordnung
die Stauchen- und kölschschau, damit „llnantz und betrug",
wie sie in St. Oallen entdeckt wurden, auch hier
abgestellt werden konnten. So soll das VIau-Oarn in

Oer verkauf.
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Rölfcb „ganz blau und roebrfcbaft feyn, raie in der ftatt
Conftanz bis anbero gebrückt raorden und damit betrug
und unraebrfcbaft nerbüet raerde, fo tollend follicbe in
der färb zuo underfcbidlicben Zeiten mit effig und roas
darzuo gehörig, probiert raerden." Der Geraerbsrat batte
dann zu unterfucben, ob ein anfälliger Betrug zu Caften
des Färbers oder Webers zu legen fei. Die roeitje Fein*
raand paffierte an befondern Schalttagen, Dienstag und
Freitag, während der JTJarkt für die übrigen IDaren am

Donnerstag ftattfand. Die Weibfcbauer raaren gehalten,
die Weibroare „rao nit roeiber, doch aufs roenigft fo

raeif3 als diejenig non San Gallen" zu fchauen, „alfo
dab man die raaar foil befichtigen an beyden enden, ein

fait nach dem andern bis in die mitten, guet achtung
geben, nichts für genugfam roeib zu erkbennen, roelches

roth ftriemen oder ftrich bette, die laug nit roohl daraus
gebranth, an einem orth beffer als an dem andern, die

brennfchleiBen nit raohl daraus, oder mit dergleichen

mänglen behaft raären, fondern es foil die raabr lauter,
fauber, klar und raohl röfch feyn."

Die Hlärkte felbft durften nicht beginnen, bis die

Schau zu £nde raar und „der feiltrager mit ausftreckung
feines fehnleins auf den fchaugemachen das gemerk
gegeben" hatte.

Hits den Gefällen, die dem Rlofter zufloffen, bezahlte
der Flbt 3 Rau* und 3 Weibfcbauer, den Ceinraand=

meffer, den Fürfchlager an der raeiben Schau, zraei Feld*
fchauer, den Gefälleinnehmer, den Blaufchauer, den Wercb=

meifter, den Befiegler der Farbleinroand und den Ge*
raerbediener. Zur Belohnung der Feilträger, die man
an Zahl der jeweiligen Warktfrequenz anpaßte, wurde
nom Derkäufer eine fpezielle Taxe erhoben. Desgleichen
bezahlten die jeweiligen lntereffenten den Feinroand*
fchneider, Bleicher, Wanger, Unterfetter, Fr üb 1er und Färber
felbft.

eben fo grobe Sorgfalt wurde dem Betriebe der Blei*
eben und FDalken gefebenkt. Flus dem Walkoerfabren
mag intereffieren, dab ein ganzes Tuch nicht länger als
einen Tag, ein kleines eine Stunde geroalkt raerden

durfte, „dann in die brünnen getragen" und „ausge*
brünnt raerden raubte." „Wann die linroath gebrennt,
foil fy angents getrücknet raerden, und raoner es durch
funnraetter nit befchechen könnte, foil die linroath länger
nit als drey tag auf der brünftangen gelaffen und als=
dann roiderumb ausgebründt raerden."

Cbenfo ftrenge Dorfchriften enthielt die Bleicherord=

nung, die nom Bleichermeifter in Rorfchacb mindeftens
Ware, raie fie St. Gallen nachgerühmt roird, nerlangt.
Deshalb follte der Bauchmeifter den Bleichermeifter, wenn
er fich unterfinge, die gute flfcbe für die Cauge zu fparen,
zur pnzeige bringen. Dom Bauchhaufe wurde die Cein=

wand auf das Feld gelegt, fleibig begoffen und in be*
ftimmten Zeiten geraendet. Sollte ein kleines Tuch länger
als 7, ein grobes aber 9 FDocben in des Bleichers Bänden
nerbleiben, fo foil er in 3 Rr. Strafe oerfallen und im
Wiederholungsfälle Dom Geraerberate gebübt raerden.

„Und endlich follen meifter und knecht blaichen dem

armen als dem reichen, dem reichen als dem armen und

durch müetb, gaben und gefchenk [: über das geroobn*
liehe Trinkgeld:] oder gunft niemands fürdern, noch bin*
dem und alles tbun, roas zuo der blaichen notbraendig
und fürderfam, alles getreulich und ohngenährlich.

mit der £rftellung der Gebäude und der Qrgani*
fation der Schau hatte die Behörde ' ihre beftmöglidie
Unterftübung gegeben. Um 25. jan. 1611 wurde die

erfte Schau abgehalten. Fils Geraerbsräte funktionierten
bei den Beratungen und der lnftandfebung des Betriebes
der Statthalter Joachim Wirt, Bogt Georg Jonas, der

Bausüogt Bans Weyer, Balthafar Bofmann, michel Gul=

dinaft, Hotkerus Pfund, FImmann und Jakob Weyer zu
Rorfchacb. FUIe beteiligten Flmtsperfonen legten den Cid
ab mit „gelerten JBorten und aufgehepten Fingern."
Dach oerrichtetem Gottesdienfte begann die Schau, roo=

hin Conrad Robelin das erfte Tuch trug; Bans Weyer,
Bofmann und Conforten raerden als die erften Räufer

angeführt.
Fils roeitere Gunftbezeugung cerlieh der Flbt Bait*

hafar Bofmann am 17. Flpril 1610 des Gottehaufes Reil*
hof zu Berg mit allen zugehörigen Gütern als Schupf=
leben, wonach die männlichen rechtlichen nachkommen
bis auf die Dierte Finie des männlichen Stammes leben*
fähig und genöffig fein follten.1) Olion wurde freier
Sib in der Candfchaft gewährt und zroar auf dem Gute
mit Rebgarten, „Beusli" genannt; die zugemeffene kurze
Frift Don 2—3 Jahren hielt aber Olion Don einer Fin*
fiedlung ab.

Die Gefelifchaft hatte fich oerpflichtet, jährlich 3—400
Stück Tud) auf die Bleiche zu legen. Schon im zweiten
Jahre fank ihr Unifab non 302 auf 40, fo dab der Ge=

famtumfab blob 103 Tücher betrug. Die Gefelifchaft raar
finanziell ohnmächtig und bald rib Uneinigkeit ein.

Cafpar Weier blieb mit feinen Cinzablungen zurück,
fchädigte in Dürnberg fogar den Rredit der eigenen
Partner, fo dab or 1613 nach Fluflöfung der Bofmann*
feben Gefelifchaft auf Grund eines Schiedsfpruchs 1300 fl.

an die Gefelifchaft zu zahlen hatte. Diefe Dorgänge
raaren dem Ftbte zunächft unbekannt. Zu üerfchiedenen
Walen fuchte ihn die Raufmannfcbaft zu bewegen, felbft
gröbere Summen auf der Ceinroandbank zu inoeftieren,
eoent. als Dorfchub zu geben. Der Umbau des Bund*
pib'fchen Baufes (2000 fl.), die Deränderungen und Peu*
bauten in der Schau und auf den Bleiche* und Walke*
pläben hatten bereits 10,000 fl., eine für die damalige
Zeit erhebliche Summe, gekoftet. Flbt Bernhard wäre
aber zu grobem Opfern bereit geroefen. Cr raar Willens
30,000 fl. durch Derkauf oerfchiedener Güter für den

Rorfchacher Bändel freizumachen. Biozu bedurfte er aber
der Cinroilligung des päpftlichen Stuhles, die ihm P. Jo=

dok Webler erwirken follte. Cr raar wegen eines ob*
fchroebenden Prozeffes mit dem Bistum Ronftanz, der

Ordinariatsangelegenheit, in Rom anroefend. Das Der*
zeiebnis rourde eingereicht mit der Bitte, die Derkäufe

') Stiftsard). (Rubr. 42 fafc. 0;.

lö

kölsch „gaiw blau unci wehrschaft le^n, wie in der statt

Lonstani bis anhero gebracht worden und damit betrug
und unwehrschakt verhüet werde, so lollenc! solliche in
cler karb ?uo underkchidlichen leiten mit ekstg uncl was
clarluo gehörig, probiert werden." Der Lewerbsrat hatte
dann lu untersuchen, ob ein allfälliger Betrug lu Lasten
des färbers oder Webers lu legen sei. vie weihe
Leinwand passierte an besondern Schautagen, vienstag und

freitag, wahrend der Markt kür die übrigen waren am

Donnerstag stattfand. Die weitzschauer waren gehalten,
die Weitzware „wo nit weitzer, doch auks wenigst so

weih als diejenig von San Lallen" iu schauen, „also
dah man die waar soll besichtigen an beiden enden, ein

fält nach dem andern bis in die mitten, guet achtung
geben, nichts für genugsam weih lu erkhennen, welches
roth striemen oder strich hette, die laug nit wohl daraus
gebrauch, an einem orth besser als an dem andern, die

brennschleitzen nit wohl daraus, oder mit dergleichen

mänglen behakt wären, sondern es soll die wahr lauter,
sauber, klar und wohl rösch le^n."

Die Märkte selbst durften nicht beginnen, bis die

Schau lu Ende war und „der keiltrager mit ausstreckung
seines kehnleins auf den schsugemachen das gemerk

gegeben" hatte.
flus den Lekällen, die dem Kloster lullossen, bezahlte

der flbt 3 kau- und 3 Weihschauer, den Leinwand-
meüer, den fllrschlager an der weihen Schau, lwei
feldschauer, den Lekälleinnehmer, den Blaukchauer, den werch-
meister, den Bekiegler der farbleinwand und den Le-
werbediener. Zur Belohnung der feilträger, die man
an Zahl der jeweiligen Marktkrequeni anpahte, wurde
vom Verkäufer eine specielle Taxe erhoben. Desgleichen
bezahlten die jeweiligen Interessenten den Leinwand-
schneider, Bleicher, Manger, Untersetzer, kllbler und färber
selbst.

Lben so grotze Sorgfalt wurde dem Betriebe der gleichen

und walken geschenkt, flus dem Walkverfahren
mag interessieren, dah ein ganzes Inch nicht länger als
einen vag, ein kleines eine Stunde gewalkt werden
durfte, „dann in die brunnen getragen" und „ausge-
brünnt werden mutzte." „wann die linwath gebrennt,
soll ch angents getrücknet werden, und wover es durch
sunnwetter nit betd)echen könnte, toll die linwath länger
nit als dre^ tag auf der brünftangen gelassen und
alsdann widerumb ausgebrllndt werden."

Ebenso strenge Vorschriften enthielt die Bleicherord-
nung, die vom vleichermeitter in Korschach mindestens

Ware, wie sie St. Lallen nachgerühmt wird, verlangt.
Deshalb sollte der Bauchmeister den lZIeichermeister, wenn
er sich unterfinge, die gute fische für die Lauge iu sparen,

7ur findige bringen, vom Bauchhause wurde die
Leinwand auf das feld gelegt, kleitzig begossen und in
bestimmten Zeiten gewendet. Zollte ein kleines Tuch länger
als 7, ein grotzes aber 9 Wochen in des Bleichers Händen
verbleiben, so soll er in 3 kr. Strafe verfallen und im
Wiederholungsfälle vom Lewerberate geblitzt werden.
„Und endlich sollen meilter und Knecht blaichen dem

armen als dem reichen, dem reichen als dem armen und

durch müeth, gaben und gefchenk h über das gewohnliche

Trinkgeld:) oder gunst niemands fllrdern, noch
hindern und alles thun, was 2uo der blaichen nothwendig
und fürdertam, alles getreulich und ohngevährlich.

Mit der Erstellung der Lebäude und der Organisation

der Schau hatte die Behörde ihre bestmögliche

Unterstützung gegeben. Um 25. jan. 1611 wurde die

erste Schau abgehalten, flls Lewerbsräte funktionierten
bei den Veratungen und der Instandsetzung des Betriebes
der Statthalter foachim Wirt, Vogt Leorg fonas, der

Hausvogt Hans Me^er, Balthasar hokmann, Michel Lul-
dinast, votkerus Pfund, flmmann und fakob Me^er 7U

Korschach, fllle beteiligten flmtspersonen legten den Eid
ab mit „gelerten Worten und aukgehepten fingern."
Bach verrichtetem Lottesdienste begann die Schau, wohin

Lonrad kobelin das erste Tuch trug; Hans Me^er,
hokmann und Lonkorten werden als die ersten Käufer
angeführt.

UIs weitere Lunstbeieugung verlieh der flbt Balthasar

hokmann am 17. flpril 1610 des Lottehauses kell-
hok lu Berg mit allen Zugehörigen Llltern als Schupflehen,

wonach die männlichen rechtlichen Nachkommen
bis auf die vierte Linie des männlichen Stammes lehen-
fähig und genössig sein sollten, h Olion wurde kreier

Sitz in der Landschaft gewährt und iwar auf dem Lute
mit kebgarten, „heusli" genannt; die lugemessene Kurie
frist von 2—3 fahren hielt aber Olion von einer fln-
stedlung ab.

Die Lekellschakt hatte lieh verpflichtet, jahrlich 3—400
Stück Tuch auf die Bleiche iu legen. Schon im Zweiten
fahre sank ihr Umsatz von 302 auf 40, so datz der Le-
famtumkatz blotz 103 Tücher betrug. Die Lesellkchaft war
finanziell ohnmächtig und bald ritz Uneinigkeit ein.

Laspar Meier blieb mit keinen Einzahlungen iurllck,
schädigte in Nürnberg sogar den Kredit der eigenen
Partner, ko datz er 1613 nach flustösung der hokmann-
fchen Lesellkchaft auf Lrund eines Schiedsspruchs 1300 kl.

an die Lesellkchaft lu iahten hatte. Diese Vorgänge
waren dem flbte Zunächst unbekannt. Zu verschiedenen

Malen suchte ihn die Kaufmannschaft in bewegen, selbst

größere Summen auf der Leinwandbank 2U investieren,
event, als vorschuh iu geben. Der Umbau des hund-
pih'schen Haukes (2000 st.), die Veränderungen und
Neubauten in der Schau und auf den Bleiche- und walke-
plätzen hatten bereits 10,000 st., eine kür die damalige
Zeit erhebliche Summe, gekostet, flbt Bernhard wäre
aber 2U gröhern Opfern bereit gewesen. Er war Willens
30,000 st. durch verkauf verschiedener Lüter kür den

korkchacher Handel freizumachen, hieiu bedürfte er aber
der Einwilligung des päpstlichen Stuhles, die ihm p. fo-
dok Metzler erwirken sollte. Er war wegen eines ob-
fchwebenclen Processes mit dem Bistum konstant, der

Ordinariatsangelegenheit, in kom anwesend. Das
Verzeichnis wurde eingereicht mit der Bitte, die Verkäufe

0 Ztülscirch. <Nudr. 42 wic. b).
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Die Derpackung.

bis auf 50,000 fl. ausdehnen zu dürfen, nod) benor
der Cntfcbeid eintraf, Konnte der Rbt bernogen reerden,

aus andern mittein 5000 fl. für den Rnkauf rauber
Ceinroand Dorzufcbieben. Der Beriebt aus Rom fiel ab«

lebnend aus, zumal aud) unter dem Dorbebalte, in der

Cifte der zu Deräubernden Güter fei aueb die Berrfcbaft,
d. b- das niedere Geriebt über das Dorf Dorfingen ein=

bezogen, die nur gegen Umtaufeb an eine andere Berr«
febaft neräubert raerden folle. Dm 20. Juni 1611 traf
dann üon Rom aus die Bereinigung ein, für das Ror«

febaeber Gereerbe 15,000 fl. flüffig zu maeben. Der Bbt
konnte fieb damit um fo leichter abfinden, da er die

Sd)roäcbe der Bandelsgefellfcbaft inzreifeben erkannt batte
und fid) auf andere mittel zu befinnen begann, um den

markt zu beben.

4. Dom Buffcbroung und Diedergang deo

Ccînroandbandelô.

Dorerft rourden die Gottesbausleute dureb die Rmts«
leute angebalten, ibre Daren auf die Rorfebacber Bank
ftatt auf die St. Galler Bleieben zu legen. Darum fuebte

Rbt Bernhard raftlos ausrcärts neue lntereffenten, fo zu
mil Cafpar Grüebler den ältern und Joachim Sailer
(1612 Sept. 27). Doch fürchteten die beiden die hoben
Unkoften, den mangel an fäffern und Brettern und
zudem roollten fie fid) nicht unter allen Umftänden zu
Käufen entfcblieben. Inzreifeben bildete fieb in Rorfcbad)
ein roeiteres Confortium aus Bans JReyer, Rmmann
Pfund, Jakob Fabler und Jakob Poppert, dem der Rbt
reiederum 2500 fl. zur Förderung des Geroerbes oor«
ftreckte, Dom 2. Jabre an gegen einen Zins non 5%.

einen Bauptförderer fand die Rorfebacber Schau in
dem bandelskundigen Rpotbeker Cudreig Don Thum aus
Dil, dem der Rbt Zufcbüffe oerlieb- 1613 lagen roieder«
um 201 Tücher auf der Rorfebacber Bleiche, die Tburn
teils nach Zurzad), teils nach Italien (mailand, Genua,
Como) fandte. In den Tagebüchern begegnen mir ftets«
fort Aufzeichnungen über Audienzen und Bericbterftat«
tungen des bandelsfroben JDiler Bpotbekers. r empfing
auch als fürftl. ft, gall. Rat und Kanzler zu Dil Don
Bbt Bernhard 1627, Bpril 28. den Burgftall Cppenberg

mit Geriebt, Troing und Bännen, den der Bbt Don den

Gielen käuflieb an fieb gebracht hatte, als adeliges Ceben

fub Tbrono, roobl als befondere Gunft der fürftlicben
Gnaden.

Bbt Bernhard machte auch den Derfucb, die Ror«
febaeber Dare auf franzöfifebe meffen zu bringen, für
St. Gallen rear die Cyoner meffe reeit iDicbtiger als für
alle andern Scbreeizerftädte, und fo entftand 1560 bis
1600 da eine St. Galler Bandeiskolonie. Dazu geborte
die Familie Rotmund, die durch einen Zroeig ihres Ge=

fcblecbtes auch in Rorfcbad) anfäkig rear. Schon 1613,
Dez. 9., fpracb Bbt Bernhard mit Jakob Rotnumd roegen
feines und feiner Konforten Ceinreandbandeis in Rorfcbacb

(B 261 S. 39). Bis 1617 find einzelne Rudienzen oer«
zeichnet mit Jakob Rotmund, „der zu marfiiia übt".
Doc!) Don Bedeutung febeint der Derkebr nicht gereorden
zu fein, Fbenfo zerfeblugen fieb Derbandlungen mit den

Schenken oon Conftanz (1620 mai 21) und den Corelli
aus Piémont.

Der Umfat3 der Rorfebacber Schau bob fid) erft mit
dem Cintritte der Familie Bayer Don Biberacb und mit«
oerroandten, die fieb 1621 bei Rmnrann päRler nach dem

Rorfebacber Gereerbe erkundigten und Probeeinkäufe
machen lieben. Ihre Qualität und die günftigen Berichte
des mitintereffenten Junker Gabriel Zollikofer non Ceut«

kireb über die Rorfebacber Bleiche« und Färbeeinricbtung
beftimmten die Bayer, regelmdfjige Bbnebmer zu reerden.
1652 lieben fie bereits 75 Stück aufkaufen und eine be=

träcbtlicbe Rnzabi überfeeifeber Tücher auf die Bleiche
und Fat'b legen. Der eintritt der Bayer'fcben Bändels«
familie und in der Folge auch der Piliier hob das Ge=

roerbe über feine Gründungsbefcbroerden hinaus. Das
Bofmannfcbe Baus erftarkte aud) reieder nach den lang«
reierigen Prozeffen, die die im Jahre 1613 erfolgte Ruf«
löfung nach fieb gezogen hatte. In der ft. gall. Pfalz aber

übertrug fieb die Gunft auf die Familie Bayer; der Frei«
brief der Bofmann bekam nie Gefebeskraft, „reellen alfo

Baltbafar Bofmann [der jettig Bofmann, Paul Franz f
und Baltbafar Bofmann Groboater :] und feine Conforten

ihr Derfprecben nicht gehalten, Don der Bandelfcbaft Döllig
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bis auk 50,000 k!, ausdehnen zu dürfen. voch bevor
der entscheid eintraf, konnte der Abt bewogen werden,
aus andern Mitteln 5000 kl. kür den Ankauf rauher
Leinwand vorzuschießen. ver vericht aus vom fie!

ablehnend aus, zumal auch unter dem vorbehalte, in der

Liste der zu veräußernden (Mer fei auch die Herrschaft,
d. h. das niedere (Bericht über das Oork Vorsingen ein-
bezogen, die nur gegen Umtausch an eine andere Herrschaft

veräußert werden solle. Lim 20. Zum 1611 traf
dann von vom aus die vewilligung ein, kür das
Vorschacher Lewerbe 15,000 kl. flüssig zu machen, ver Abt
konnte sich damit um so leichter abfinden, da er die

Schwäche der Handelsgesellschaft inzwischen erkannt hatte
und sich auk andere Mittel zu besinnen begann, um den

Marktzu heben.

4. vom Aufschwung unc! Niedergang des

Leinwandhandels.

vorerst wurden die Lotteshausleute durch die Amts-
leute angehalten, ihre Maren aus die Vorschacher vank
statt auf die St. Laller gleichen zu legen, varum suchte

Abt vernhard rastlos auswärts neue Interessenten, so zu
Mil Caspar Lrüebler den ältern und joachim Sailer
(1612 Sept. 27). voch fürchteten die beiden die hohen
Unkosten, den Mangel an Lästern und vrettern und
zudem wollten sie sich nicht unter allen Umständen zu
Käufen entschließen. Inzwischen bildete kich in Vorschach
ein weiteres Consortium aus Hans Me^er, Ammann
Pfund, Zakob fätzler und jakob poppert, dem der Llbt
wiederum 2500 st. zur Lörderung des Lewerbes
vorstreckte, vom 2. jähre an gegen einen Zins von 5°/».

Cinen Hauptförderer fand die Vorschacher Schau in
dem handelskundigen Apotheker Ludwig von lchurn aus
Mil, dem der Abt Zuschüsse verlieh. 1613 lagen wiederum

201 lucher auf der Vorschacher gleiche, die lchurn
teils nach Zurzach, teils nach Italien (Mailand, Lenua,
Lomo) sandte. In den Tagebüchern begegnen wir stets-
kort Aufzeichnungen über Audienzen und Verichterstat-
tungen des handelskrohen wiler Apothekers. Er empfing
auch als fllrstl. st. gall, vat und Kanzler zu Mil von
Abt vernhard 1627, April 28. den vurgstall Eppenberg

mit Lericht, living und vännen, den der Abt von den

(Zielen käuflich an sich gebracht hatte, als adeliges Lehen
sub lchrono, wohl als besondere Lunkt der fürstlichen
Lnaden.

Abt vernhard machte auch den versuch, die
Vorschacher Ware auf französische Mesten zu bringen, für
St. Lallen war die L^oner Meste weit wichtiger als kür

alle andern Schweizerstädte, und so entstand 1560 bis
1600 da eine St. Laster Handelskolonie, vazu gehörte
die familie Votmund, die durch einen Zweig ihres Le-
schlechtes auch in Vorschach anlähig war. Schon 1613,
vez. 9., sprach Abt vernhard mit jakob Votmund wegen
seines und seiner Konsorten Leinwandhandels in Vorschach

(v 261 8.39). vis 1617 sind einzelne Audienzen
verzeichnet mit jakob Votmund, „der zu Martilia sjßt".
voch von vedeutung scheint der Verkehr nicht geworden
zu sein. Cbenio zerschlugen sich Verhandlungen mit den

Schenken von Lonstanz (1620 Mai 21) und den Lorelli
aus Piémont.

ver Umsatz der vorschacher Schau hob sich erst mit
dem Eintritts der familie va^er von viderach und
Mitverwandten, die sich 1621 bei flmmann fätzler nach dem

Vorschacher Lewerbe erkundigten und probeeinkäufe
machen liehen. Ihre Qualität und die günstigen Verichte
des Mitinterestenten junker Labile! Zollikoker von Leut-
kirch über die Vorschacher gleiche- und färbeeinrichtung
bestimmten die Va^er, regelmäßige Abnehmer zu werden.
1652 liehen sie bereits 75 Stück aufkaufen und eine

beträchtliche Anzahl überseeischer lllcher auk die gleiche
und färb legen, ver Eintritt der va^er'schen hanclels--
kamilie und in der folge auch der pillier hob das
Lewerbe über seine Lrundungsbeschwerden hinaus, vas
hokmannsche Haus erstarkte auch wieder nach den

langwierigen Prozessen, die die im jähre 1613 erfolgte
Auslösung nach sich gezogen hatte. In der st. gall. Pfalz aber

übertrug sich die Lunst auf die familie va^er; der frei-
briek der hokmann bekam nie Leseßeskraft, „weilen also

valthalsr hokmann (der jetzig hokmann, Paul franz 4
und valthasar hokmann Lrotzvater A und keine Lonkorten

ihr versprechen nicht gehalten, von der hanclestchaft völlig
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abgeftanden". 1711 Jan. 11. rourde die Begünftigung aucb

formell unter pbt Ceodegar kaffiert, da fie niemalen zu
Rräften gekommen, „tot und ab leyn folle". Erft unter
Pbt Beda, 1787 Juni 1., geroann die Familie durch Jofepb

FParzell Çofmann non Ceuchtenftern megen Fleufnung
des Geroerbes den erfehnten adeligen Gotteshausmannes*
titel roieder.

Cangfam aber ftetig rouchs die Frequenz des Ror*
fchacher Ceinroandmarktes. 1640— 1644 zählte man
durchfchnittlidb 351 Tücber auf der Schau. Don da an
ftieg der Umfab rafch infolge erroachter Regfamkeit der

Rorfchacher Raufmannfcbaft. 639, 1550, 1966 find Durch*
fchnittszahlen aus je 5 Jahren bis Fla 1664. Dann ftärkte
fich der JParkt auf aubergeroöhnliche FDeife. Es rourden
4131 Tücher norgeroiefen. nachher fank die Zahl roieder
und Derblieb mit Schroankungen bis ans Ende des 17.

Jahrhunderts zroifchen 2000 und 3500.
Die Entroicklung hatte, roie Ftbt Bernhard in feinem

Optimismus hoffte, doch die pnlage einer zroeiten Bleiche

mit FDalke und Bauchhaus im Rieth nötig gemacht

(1658), für die 1152 fl. 17 kr. ausgelegt rourden. 1665

rourden diefer untern Bleiche eine FDeibmange und Stau*
chenftube beigefügt, 1692 roieder Güterankäufe durch das

Rlofter im Rieth zur Dergröfserung des Bleicherareals
gemeldet.

Die zroeite Bähte des 17. Jahrhunderts brachte dem

Flecken, der nun auch fein Boffigill zu führen begann,
FDobhtand. 1680 -1690 bauten die Bandeisherren ihre
Sifie im Etter um oder erhellten Deubauten. Ich erinnere

an das heutige Baus Brugger mit dem fchöneri Erker,
einen Sitz der Bofmann, Falken und Rathaus mit ihren
febönen Innenräumen, Sifie der Familien Bayer, Baus
FDädenfchroiler, Stammfib der Bayer. In den Parterre*
räumen herrfchte das Gefchäft, roofür fchöne Geroölbe

eingebaut roaren. Der erfte Stock enthielt die FDohn*

räume, der zroeite entfpreebend ausgeftattete Gefellfchafts*
Zimmer mit groben Rorridoren. Die Familie Bayer be*

forgte hauptfächlich den Export in die öfterreichifchen und
tirolifchen Cänder. Rarl der VI., der die Finanzkraft der

Bayer'fchen Bandlung und die Unterftüt3ung durch Cie*

ferung non Puloer und Salpeter roäbrend der Reichs*
kriege in Flnfpruch nahm, übertrug der Familie oft auch
das Ronfulat und erhob am 7. Flpril 1717 das getarnte
Baus durch Diplom in den römifeben Reichs* und öfter*
reichifchen Fldelftand.

Die Oberaufficht über den Gang des Geroerbes übte
ftets der Geroerberat aus, dem neben Dertretern des
Flbtes Ceute des Raufmannftandes angehörten. Seinen
Befchlüffen blieben unterftellt: Die FDahl aller mit
dem Geroerbe befchäftigten Ftmtsperfonen, die prbeits*
leiftungen, Marktordnungen, abfällig nötige Bauten,
Derbefferung der Bleicherpläfie, Zoll* und Geldoerhält*
niffe, Flrbeitslöhne. Zeitroeife fcheint der Geroerberat an
Initiatioe und Flutorität bedeutend eingebübt zu haben.
Oft roiegte er fich in jahrelanges Scbroeigen ein oder re=
petierte alte Befchlüffe. 1683 — 1693 fehlen fogar ord*
nungsmäbige Protokolle. Fibt Cöleftin erhielt auf feine

Ftnfrage (1692 mitte îloo.), roarunr kein Geroerbsrat

mehr gehalten roerde, die Pntroort, man könne aus der

Dergangenheit erfehen, roie roenig er zu bedeuten habe.

So hatten 1685 die Raufherren ohne Befragen des Rates

ein Stauchenhaus erhellt und für die Benübung eine

freie Dereinbarung getroffen. 1694 erroaebte das fchla*
fende Geroerbegeroiffen ganz kurz, 1706 -1732 aber

fehlen die Protokolle roieder ganz oder teiIroeife.

Ein bunter FDirrroarr Don Riagen befebäftigte die Ge*
roerbebebörde Dom 14.—19. Jan. 1732. Den Flnftob gab
die neuentftandene Ronkurrenz des Baufes Fhbertis.1) Seit
dem 20. Fob. 1720 roar das Don Danzone, Borzogtum
FPailand, hammende Gefchlecht im Befifie des ft. gall.
Gotteshausmannesrechtes und in Rorfcbacb anfäbig. mit
der Diederlaffungsberoilligung zögerte der Fibt roegen
der heftigen Einfprachen der Rorfchacher* und St. Galler
Raufherren fo lange, bis fich das Gefchlecht mit der Ein*
roilligung des Bifcbofs non Ronhanz zuerft in Flrbon
fehfebte.

Fin der oorhin genannten Ratsfibung oerlangten die

eingefeffenen Bandeisfamilien die pusroeifung des un*
liebfamen Ronkurrenten, klagten über übermäbige Bleiche*
abgaben gegenüber St. Gallen, oerlangten pufhebung
der Ründigungsfrift für den Fall der Gefchäftsnerlegung,
da das Gotteshausmannsrecht freien pbzug geroähre.
Der Rat hellte eine Taxermäbigung in pusficht, roenn
4000 Tücher eingeliefert roürden. Im Fiebrigen rourde die

Raufmannfchaft abgeroiefen, aber auch das Begehren der

Firma plbertis, den Gotteshausleuten und Rorfchacher
Geroerbetreibenden gleichgehellt zu roerden, rourde nicht
erfüllt. 1739 erft rourde Gleichheilung erkannt, trobdem
fich die Familie Bayer befebroerte, durch die Italiener in
Genua ganz nom ümfabe oerdrängt morden zu fein.
In der gleichen Sibung Dom 11. FDärz 1739 mubte der.
Geroerbsrat eine Reihe Don Riagen der Bleicher, Fei 1=

träger, Schauer, Färber, Schiffsleute durch einen lngreb
ordnen und oerlangte non den Raufleuten einen Spezial*
eid. Die Sibung fchlob mit der landesnäterlichen Er*
mahnung: „die leges fo oon Dorfahren fo heylfam ge*
febt morden, beffer als bis anhin zu beobachten" und
„die Barmonie unter den Raufleuten beffer zu pflanzen,
damit nicht durch Uebertreten der Ordnungen und Ge*
febe der Segen Gottes roeiche und aber Zroietracht nicht
allein unter den Raufleuten, fondern auch unter den ge*
meinen Plannen zu beforgen fei".

pnno 1730 rourde für Bleiche »erlangt:

St. Gallen Rorfcbacb
alte Taxe

Rorfcbacb
neue Taxe

Doppelt dicke Fein*
roand p. Tuch - 2 fl. 7 kr. 2 fl. 3 kr. 1 fl. 52 kr.

Dünne Ceinroand p.
Tuch. grob 1 fl. 37 kr. 1 fl. 33 kr. 1 fl. 12 kr.

fein 1 fl. 21 kr. 1 fl. 17 kr. 1 fl. 12 kr.

l) Die Gründer des Oaufes febrieben fid) de Albertis, der Bürger*
brief nennt de Alberfi.
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abgestanden". 1711 lan. 11. wurde die Begünstigung auch

formell unter flbt Leodegar kassiert, da sie nîemalen zu
Kräften gekommen, „tot und ab se^n solle". Erst unter
flbt Veda, 1787 juni 1., gewann die familie durch joseph

Marzell Hokmann von Leuchtenstern wegen fleuknung
des Gewerbes den ersehnten adeligen Ootteshausmannes-
titel wieder.

Langsam aber stetig wuchs die frequenz des

Korschacher Leinwandmarktes. 1640— 1644 zählte man
durchschnittlich 351 lücher auf der Schau, von da an
stieg der Umsah rasch infolge erwachter kegkamkeit der

Korschacher Kaufmannschaft. 639, 1550, 1966 sind

Durchschnittszahlen aus je 5 jähren bis fp 1664. Dann stärkte
sich der Markt auf außergewöhnliche Meise. Es wurden
4131 flllcher vorgewiesen. Nachher sank die Xahl wieder
und verblieb mit Schwankungen bis ans Ende des 17.

jahrhunderts zwischen 2000 und 3500.
Oie Entwicklung hatte, wie flbt Vernhard in seinem

Optimismus hoffte, doch die flnlage einer zweiten Bleiche

mit Malke und Vauchhaus im kietli nötig gemacht

(1658), kür die 1152 kl. 17 kr. ausgelegt wurden. 1665

wurden dieser untern Bleiche eine Meihmange und Stau-
chenstube beigefügt, 1692 wieder Ollterankäuke durch das
Kloster im kietli zur Vergrößerung des Bleicherareals
gemeldet.

Oie zweite Hälfte des 17. jahrhunderts brachte dem

flecken, der nun auch sein Hostigill zu führen begann,
Wohlstand. 1680 -1690 bauten die Handelsherren ihre
Sitze im Etter um oder erstellten Neubauten, lch erinnere

an das heutige Haus Brugger mit dem schönen Erker,
einen Sitz der Hokmann, falken und kathaus mit ihren
schönen Innenräumen, Sitze der familien flauer, Haus
Mädenschwiler, Stammsitz der flauer. In den parterre-
räumen herrschte das Oeschäkt, wofür schöne Oewölbe
eingebaut waren, ver erste Stock enthielt die Mohnräume,

der zweite entsprechend ausgestattete Oeselstchafts-
zimmer mit großen Korridoren, vie familie flauer
besorgte hauptsächlich den Export in die österreichischen und
tirolischen Länder. Karl der VI., der die finanzkrakt der

Ba^erstchen Handlung und die Unterstützung durch
Lieferung von Pulver und Salpeter während der keichs-
kriege in flnspruch nahm, übertrug der familie ost auch
das Konsulat und erhob am 7. flpril 1717 das gesamte
Haus durch Oiplom in den römischen keichs- und
österreichischen fldelstand.

vie Oberaufsicht über den Oang des Oewerbes übte
stets der Oewerberat aus, dem neben Vertretern des
flbtes Leute des Kaufmannstandes angehörten. Seinen
Beschlüssen blieben unterstellt: Oie Mahl aller mit
dem Oewerbe beschäftigten flmtspersonen, die flrbeits-
leistungen, Marktordnungen, allkällig nötige Hauten,
Verbesserung der vleicherplätze, ?oll- und Oeldverhält-
niste, flrbeitslöhne. Zeitweise scheint der Oewerberat an
initiative und flutorität bedeutend eingebüßt zu haben.
Okt wiegte er sich in jahrelanges Schweigen ein oder
repetierte alte Heschlüste. 1683 — 1693 kehlen sogar
ordnungsmäßige Protokolle, flbt Lölestin erhielt auf seine

flnkrage (1692 Mitte Nov.), warum kein Oewerbsrat
mehr gehalten werde, die flntwort, man könne aus der

Vergangenheit ersehen, wie wenig er zu bedeuten habe.

So hatten 1685 die Kaufherren ohne Hekragen des Kates

ein Stauchenhaus erstellt und kür die Henlltzung eine

freie Vereinbarung getrosten. 1694 erwachte das schlafende

Oewerbegewisten ganz kurz, 1706 1732 aber

fehlen die Protokolle wieder ganz oder teilweise.

Ein bunter Wirrwarr von klagen beschäftigte die Oe-
werbebehörde vom 14.—19. jan. 1732. ven flnstotz gab
die neuentstandene Konkurrenz des Haukes fllbertis.H Seit
dem 20. feb. 1720 war das von vanzone, Herzogtum
Mailand, stammende Oekchlecht im Besitze des st. gall.
Ootteshausmannesrechtes und in korkchach ankätzig. Mit
der fliederlastungsbewilligung zögerte der flbt wegen
der heftigen Einsprachen der Korschacher- und St. Oaller
Kaufherren ko lange, bis sich das Oekchlecht mit der

Einwilligung des Hischoks von Konstanz zuerst in flrbon
festsetzte.

fln der vorhin genannten katskitzung verlangten die

eingesessenen Handelsfamilien die fluswestung des
unliebsamen Konkurrenten, klagten über übermäßige Bleiche-
abgaben gegenüber St. Oallen, verlangten flukhebung
der Kündigungsfrist kür den fall der Oeschästsverlegung,
da das Ootteshausmannsrecht freien flbzug gewähre.
Oer kat stellte eine flaxermätzigung in flusstcht, wenn
4000 flllcher eingeliefert würden, im Uebrigen wurde die

Kaufmannschaft abgewiesen, aber auch das Hegehren der

firma fllbertis, den Ootteshausleuten und korkchacher
Oewerbetreibenden gleichgestellt zu werden, wurde nicht
erfüllt. 1739 erst wurde Oleichstellung erkannt, trotzdem
sich die familie Ba^er beschwerte, durch die Italiener in
Oenua ganz vom Umsätze verdrängt worden zu kein.

In der gleichen Sitzung vom 11. März 1739 mutzte deich

Oewerbsrat eine keihe von klagen der Bleicher, feil-
träger, Schauer, färber, Schistsleute durch einen Ingretz
ordnen und verlangte von den Kaufleuten einen Spezial-
eid. vie Sitzung schloß mit der landesväterlichen
Ermahnung: „die leges so von vorfahren so heilsam
gesetzt worden, bester als bis anhin zu beobachten" und
„die Harmonie unter den Kaufleuten bester zu pflanzen,
damit nicht durch Uebertreten der Ordnungen und Oe-
setze der Segen Oottes weiche und aber Zwietracht nicht
allein unter den Kaufleuten, sondern auch unter den
gemeinen Mannen zu besorgen sei".

flnno 1730 wurde kür Vleiche verlangt:

8t. (Zallen Norlchach
alte faxe

Nortchach
neue vsxe

Doppelt dicke
Leinwand p. fluch 2N. 7 Kr. 2 kl. 3 Kr. 1 kl. 52 Kr.

Dünne Leinwand p.

fluch. grob 1 kl. 37 Kr. 1 kl. 33 Kr. 1 kl. 12 Kr.

fein 1 kl. 21 Kr. 1 kl. 17 Kr. 1 kl. 12 Kr.

4 Oie Vrünüer cles hautes schrieben tich Ue ^Ibei-tis, äer Bürgerbrief

nennt ZUberti.
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Gegen nde des 16. Jahrhunderts kamen zu Sankt

Gallen und Rorfcbacb neben den gewöhnlichen Sorten

farbiger und welker Celnwand, Rölfcb und Staueben auf

den ffîarkt: Scbetter und Goltfcben, „welches eine Gat«

tung non überfeelfcber Celnwatt Ift, 60 eilen lang, ein

fcblecbtes farbtueb und niemalen In das Hehfeld kumbt,

balbmeik; Scbwabenllbet, ganz fcbmal, nicht über 60

eilen lang, wegen der Rürze „Bofenbendel" genannt;
Trok, gute Celnwand wie die Staueben, wird doppelt

zufammengelegt; Buocbwels, „Gattung der wenlgften
und groben Celnwatt," ein wenig beffer als Farblein«

wand, wird fo genannt, well buocbwels zufammengelegt;"
Rollen, „balbdlcke überfeeifebe Celnwatt, 3 gemeine Stücke

fo nlel wie ein inländifcb Stück, find nlt fo breit als die

blefigen Tücber und werden rollenweis zufammengelegt."
Don 1756 werden zu Rorfcbad) auch Barchent und bäum«

wollene Tücher notiert. Die Derpackung erfolgte In Cegeln

zu 14—17 Stück je nach Tucbart und Ortsgebraucb. Die

Cegel mukte Im Intereffe der Sd)lffsleute auf 2m Zentner

Gewicht normiert werden.
1761 begehrte die Rorfcbacber Raufmannfcbaft Be«

frelung Dom Spezlalelde und führte In der Eingabe des

weitern aus, dak die Dielen Derordnungen das konr«

merzlelle Ceben zum Dachten einengen, wie zu St. Gallen.
Dach reiflicher Ueberlegung begnügte fleh der Hbt mit
dem Bnldlgungselde, oermles alle Uebertretungen auf
Urteil nach Candesfahung und Ordnungen. (20. Okt.)
Der gleiche Cntfcbeld regelte neu die Blelcberlöbne, die

Hbfertigungsgebübren, die Daluta, die Betrelbungsrecbte
für fremde Raufleute. Don 1760 -1765 ftlegen Cebens«

mittel und Cöbne um 50—100°/o-
Don da an befcbäftlgte das Baus Hlbertls die äbtlfcbe

Regierung In befonderem make. Im JTprll 1761 bewarb
flcb das Baus um das Cln« und Belfihrecbt zu Thal.
Huf befonderes Betreiben des Carl IRattbäus Hlbertls
wurde das Scblökcben zu Staad gekauft, um allda Bändel
zu treiben, obwohl die Ueberelnkommen non 1720 und
1726 die Derlegung des Bandeis unterfagten. Der plöh=
Hebe Auszug war die Folge Don tiefgebenden Differenzen
mit der äbtlfcben Regierung. Das Bandeisbaus beforgte
nämlich auswärts den Ankauf und die Bleiche Don 600
Tüchern. Dach frucbtlofer JRabnung wurde Dom Hbte
gekündigt, worauf flcb Hndreas Hlbertls in einem IDe«
moriale in wenig refpektooller meife über die äbtlfcbe
Regierung äukerte, dafür in Strafe oerfällt und des B°f=

und Gottesbausmannsrecbtes oerlnftlg erklärt wurde.
(1768 märz 26.) Huf untertänige Bitten reduzierte der

Hbt die Buke auf die Bälfte, und Carl Hlbertls Der«

pflichtete flcb, den Bändel In Rorfcbacb fahungsgemäk
welter zu betreiben. Hndreas machte den Bändel bei
den Scbirmorten anhängig, ohne ein Urteil zu bekommen.

(1768 Juli 3.),H fiedelte 1769 unter Beibehaltung feines

Beflhes und Clnflhrecbtes zu Staad nach flrbon über.

„Zu Staad, wo er hinweg, bat man Ime ausgefcbellet,
zu Hi'bon elngefcboffen."2)

Der Umfah auf dem markte zu Rorfcbacb ftieg In

der Zelt oon 1700 1768 unter der gegenfeltigen Ron«

kurrenz und der Hrbeltfamkelt der tüchtigen Bandeis«
famlllen Bayer, Bofmann, Bertenfteln, zeltwelfe überholt
Dom Baute Hlbertls, auf das doppelte, Don 1768—1798
fanken die einnahmen der Stattbalterei wieder und er«

reichten mit kleinen Schwankungen die Crträgnlffe wie
zu Hnfang des Jahrhunderts.

Hus den elnftlgen mübeoollen Begebungen des Hbtes
Bernhard aber war Im Caufe der zwei Jahrhunderte eine

lebenskräftige lnduftrle erwachten, die den kleinen Flecken

zum bedeutendften Plabe Im ftlft ft. gall. Cande erhob
und feinen Clnmobnern zu einer fteten Quelle ergiebigen
Huskommens wurde, mit der Ceineninduftrle trat gegen
Cnde des 18. Jahrhunderts die Derarbeitung der Baum«
wolle In eine fchärfere Ronkurrenz. Die Rorfcbacber Rauf«

mannfehaft ging Im TDefentllchen Ihre alten Bandeis«

wege, bis die franzöfifebe Reoolutlon auch In unferer

Gegend einen andern Geift In das Bandelsieben hinein«
trug, die alten Ordnungen fprengte, womit auch die ur«

fprüngllche Bedeutung des Celnmattgemerbes für den

Ort nerloren ging.

Quellen. StiftsarchiD St. Gallen: Tagebücher des Rbtes Bern=

bard B 260, 261, R 310, £ 1326 bis 1330, die Geroerbeprotokolle und

Birten in den Bänden 1333 bis 1440 und ßapitelsprotokoile, die fas=
zikel Oofmann und Bayer.

Die Bilder zur Bearbeitung des fiaebfes und der Ceinroand geben

Oertiicbkeiten in St. Gallen an und find im bift. Wufeum unterge=

bracht. Der Derleger des Buches: Çeimatkunde der Stadt St.Gallen,
fehr'fche Buchhandlung St. Gallen, geftattete in Derdankensroerter

Weife den Bbdruck in Dorliegende Brbeit. — Bufrichtiger Dank fei bei

diefer Gelegenheit 5errn Stiftsarchinar J. Wüller für die freundliche

Förderung diefer und anderer Rrbeiten des Derfaffers ausgefprochen.

') £. R. VII. II. p. 708.

2) St. R. St. G. £ 1280 p. 211, 213.

Wappen des Rbtes Bernhard (1594—1630).
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Legen Ende des 16. jahrhunderts kamen in Zankt

Lallen und Korschach neben den gewöhnlichen Sotten

farbiger und weißer Leinwand, kölsch und Stauchen auf

den Markt: Schetter und Loltlchen, „welches eine Lat-
tung von überseeischer Lemwatt ilt, 60 Ellen lang, ein

schlechtes farbtuch und niemalen in das vetzkeld kumbt,

halbweiß; Schwabenlibet, ganc schmal, nicht über 60

eilen lang, wegen der kllrce „Hosenbendel" genannt;
froh, gute Leinwand wie die Stauchen, wird doppelt

Zusammengelegt; vuochweis, „Lattung der wenigsten

und groben Leinwatt," ein wenig besser als farblem-
wand, wird so genannt, weil duochweis cusammengelegt;"

kollen, „halbdicke überseeische Leinwatt, 3 gemeine Stücke

so viel wie ein inländisch Stück, sind nit so breit als die

hiesigen lücher und werden rollenweis Zusammengelegt."

von 1756 werden cu Korschach auch varchent und
baumwollene lücher notiert, vie Verpackung erfolgte in Legein

cu 14—1? Stück je nach luchart und Lrtsgebrauch. vie
Lege! muhte im Interesse der Schiffsleute auf 2'/s Zentner

Lewicht normiert werden.
1761 begehrte die Korschacher Kaufmannschaft ve-

freiung vom Specialeide und führte in der Eingabe des

weitem aus, daß die vielen Verordnungen das
kommerzielle Leben cum Nachteil einengen, wie m St. Lallen.
Nach reiflicher Überlegung begnügte sich der flbt mit
dem Huldigungseide, verwies alle Übertretungen auf
Urteil nach Landeslahung und Ordnungen. (20. Okt.)
ver gleiche Entscheid regelte neu die vleicherlöhne, die

fibkertigungsgebühren, die Valuta, die vetreidungsrechte
kür fremde Kaufleute, von 1760 -1765 stiegen Lebensmittel

und Löhne um 50—100°/«.
von da an beschäftigte das Haus Mbertis die äbtische

kegierung in besonderem Mahe. Im flpril 1761 bewarb
sich das Haus um das Ein- und Veiützrecht m lhal.
fluk besonderes vetreiben des Larl Matthäus fllbertis
wurde das Schlößchen cu Staad gekauft, um allda Handel
cu treiben, obwohl die Übereinkommen von 1720 und
1726 die Verlegung des Handels untersagten, ver plötzliche

fluscug war die folge von tiefgehenden Oikferencen
mit der äbtischen kegierung. Oas Handelshaus besorgte
nämlich auswärts den flnkauk und die VIeiche von 600
Illchern. Nach fruchtloser Mahnung wurde vom flbte
gekündigt, worauf sich flndreas Mbertis in einem
Memoriale in wenig respektvoller Meise über die äbtische
kegierung äußerte, dafür in Strafe verfällt und des hok-

und Lotteshausmannsrechtes verlustig erklärt wurde.
(1768 Mär? 26.) fluk untertänige Sitten reducierte der

flbt die Vutze auf die Hälfte, und Larl Mbertis
verpflichtete sich, den Handel in Korschach satzungsgemätz
weiter cu betreiben, flndreas machte den Handel bei
den Schirmorten anhängig, ohne ein Urteil cu bekommen.

(1768 juli 3.),h siedelte 1769 unter Seibehaltung seines

Selitzes und Einützrechtes cu Staad nach Mbon über.

„Zu Staad, wo er hinweg, hat man ime ausgeschulet,
cu flrbon eingeschossen." h

ver Umsatz auk dem Markte cu Korschach stieg in
der Zeit von 1700 1768 unter der gegenseitigen
Konkurrent und der firbeitlamkeit der tüchtigen Handelsfamilien

Sa^er, hofmann, hertenstein, ceitweite überholt
vom haule filbertis, auf das doppelte, von 1768—1798
sanken die Einnahmen der Statthaltern wieder und
erreichten mit kleinen Schwankungen die Erträgnisse wie
cu flnkang des jahrhunderts.

flus den einstigen mühevollen vettrebungen des flbtes
Sernhard aber war im Laufe der cwei jahrhunderte eine

lebenskräftige Industrie erwachsen, die den kleinen flecken
cum bedeutendsten Platze im stikt lt. gall. Lande erhob
und seinen Einwohnern cu einer steten Quelle ergiebigen
fluskommens wurde. Mit der Leinenindultrie trat gegen
Ende des 18. jahrhunderts die Verarbeitung der vaum-
wolle in eine schärfere Konkurrent, vie korlchacher
Kaufmannschaft ging im wesentlichen ihre alten handels-
wege, bis die francösische kevolution auch in unserer

Legend einen andern Leitz in das Handelsleben hineintrug,

die alten Ordnungen sprengte, womit auch die

ursprüngliche Sedeutung des Leinwattgewerbes kür den

Ort verloren ging.

Quellen. 8tiftsarchiv 8t. Gallen: vagedllcher cles flbtes Bernhard

L 260, 2S1, fl Ztv, 6 1326 dis 1Z30, clie Gewerdeprotokolle und

flkten in den Landen 1333 bis 1440 uncl Napitelsprotokolle, die fas-
cikel Hokmann und Laver.

Oie Bilder cur Bearbeitung des plachles und der Leinwand geben

Oertlichkeiten in 8t. Gallen an und lind im hllt. Muleum untergebracht.

Oer Verleger des Luches: Heimatkunde der 8tadt 8t. Gallen,
fehr'lche Luchhandlung 8t. Gallen, gestattete in oerclankenswerter

weile den flbdruck in vorliegende flrdeit. — flutrlchtiger vank lei bei

dieler Gelegenheit Herrn 8tittsarchioar f Müller für die freundliche

förderung dieler und anderer flrbeiten des verkasters ausgesprochen.

-) L. fl. Vil. II. p. 708.

°) 8t. fl. 8t. G. S 1280 p. 211, 213.

Wappen des flbtes Bernhard (1SS4—1630).
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OPTIK.
Die Abteilung Optik
bietet els Spezialität
moderne, fchön und
angenehm fitzende

Augeng later an.

Wir machen bereitwillig
Auswähltendungen

W.WALE
OPTISCHE WERKSTÄTTE

ST. GALLEN
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J. DEURING
Zimmergeschäft und Bauschreinerei

Industriestrasse 42, Rorschach

empfiehlt sich für reelle und prompte Ausführung
aller in dieses Fach zutreffenden Arbeiten für

Hoch- und Treppenbau
Ramm- und Pfahlarbeiten

TU. ZAHNER
Glasermeister

Neugasse Rorschach — z. Rahmenhaus

Einrahmungs-Geschäft / Grosses Lager in

Bilderleisten / Verkauf von Leisten vom
einfachsten bis feinsten Genre / Prächtige
Auswahl in künstlerischen Bildern und
Gemälden / Lager in belegten Spiegelgläsern

Schweizerische

Genossenschaftsbank
Telephon-Nummer 385 RORSCHACH Postcheck-Conto IX, 260

St.Galien, Zürich, Martigny, Appenzell, Brig, Ölten, Schwyz, Sierre, Au, Basel
Einbezahltes Kapital und Reserven Fr. 4,500,000.—

Geschäftskreis:
1. Annahme verzinslicher Gelder in Konto-Korrent, auf Depositenbüchlein und
gegen Kassa-Obligationen. :: 2. Gewährung von Darleihen und Konto-Korrent-
Krediten gegen Bürgschaft, taust- und grundpfändliche Sicherheit. :: 3. Diskonto
und Inkasso von Wechseln auf die Schweiz und das Ausland, Einzug von
Guthaben, Auszahlungen und Vergütungen im In- und Auslande. :: An- und Verkauf

fremder Geldsorfen und Noten. :: 5. An- und Verkauf von Wertschriften.
6. Vermietung von Schrankfächern.

Statuten und Jahresberichte stehen zur Verfügung.

Oie Verwaltung.

Wwe. «I. KLOOS
Hauptstrasse, Rorschach

Gutassortiertes Lager in sämtlichen

Bürsten-
und Lederwaren

Grosse Auswahl

AD. MÜLLER
beim Hafenbahnhof Nr. 57, Rorschach

empfiehlt höfl, sein Lager in

SCHUHWAREN
Hüte, Mützen, Cravatten, Hosenträger

Dauerwäsche
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â oe'UKDWS
^!MM6>'g63ciiâft u kl cl VAUSLilk-smscsi

In^ustnestrssso 42, f^orsodsod

smpfisllit sicil fü>- rssils unci pmmpts ^uswkimng
siisr in ciissss k^scii ^àsklsn^sn /^^dsiisn fü>-

dlocd- unct Irsppsnbsu
Ukl6 pfsdilacbeitskl

?«. Xâ»V«W
6l336rm6îstsr

iXisngssss k^ol'scliscki — kîsllmsnkisuZ

dinl'SilMUNgS-Ssscilöft / Sl'ossss dogos- ill
iZiidol-ioistsn / Vsl'kont von dsistsn vom
ointocilston dis foinston (Zoom / ^sâciltigo
Auswoii! io künstionsoilsn lZiiciom nnd 60-
mAicion / i_ggs^ ill looiogtsn Zpiogeigiösom

LclivsiieriLcîis
66N08S6N8cll2its>Z3IlK

lolopdon-I^Iuninisr 385 Postcdsck-Sonto >x, 260

Zt.CsIIski, ^ücieli, IVIak-tignicz, ^ppsn^s!!, Vcig, Oltsn, Zcliwcji, Ziscrs, /Xu, VaLsI
^inde^sdltos Xopits! und ^sssi'vsn 5>, 4,500,660.-

Sssedâttski'sis:
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6. Vermietung von Lodrenktâcdsrn.
Ltetuten un5 .tedresdsricdte stsdsn ?ur Verfügung.
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a J. > IOC

Buchdruckerci E. Löpfe-Benz / Rorschach
empfiehlt sich für die Ausführung von Drudkarbeiten für Handel, Industrie und Gewerbe, sowie besonders

für Familiendrudcsadien, wie Geburtsanzeigen, Verlobungs« und Vermählungsanzeigen, Trauerzirkulare etc.

amas;ats&ispsKFttr-z&ssm sszc.

empkieîrîl siâ kür 6:e àriskûlirun^ von Oruâsrbeûen kür k"Inn6el, Industrie rm6 Oeîerlie, sovio k>L8on6er8

kur I^milienclrucksnàn, ^ie OebrirtsanLel^en, Verlobung- rinä VermÄ^lun^SÄNTeixen, Ikrsner^irlcul^re eto.



Posttaxen«
a) Schweiz.
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Eilbotengebühr für Briefe bis 1 km 30 Rp., 1 — V/s km 50 Rp.,
11/a—2 km 1 Fr., über 2 km für je */2 km 25 Rp. mehr.
Eilbotengebühr für Pakete bis 1 km 50 Rp., 1—P/2 km 1 Fr. und

für jeden weiteren l/2km 50 Rp. mehr.

b) Ausland.
WarenGeschäffs- J=

muster papiero "Ii is? ja-f e-s
je je iijcS <§

50 Gr. - 5 Gr. cn

Minim. 10 50 25 30 cä 25

Drucks. 5

|| o
je Min.

50 Gr. - 5 25 •g!

Für die ersten Postkarten

20 Gr. Einf.

Frankiert 10 20
25

für je weitere
20 Gr. | 15

Unfrankiert
doppelte Taxe

Briefe im Grenzkreis (30 km in direkter Linie) für
jeden Gewichtssatz von 20 Gr. mit Deutschland, Oesterreich

und Frankreich frankiert 15 Rp.

c) Wertbriefe und Wertsctaacfateln nach
dem Auslande.

Anm. Der Verkehr ist nach einigen Ländern z. Z. noch gesperrt.
Auskünfte erteilen die Poststellen.

Eimzugsmandate. Zulässig im Innern der Schweiz
und im Verkehr mit Algerien, Chile, Dänemark, Deutschland,
Frankreich, italien, Niederland, Niederländisch-Indien,
Norwegen, Schweden, Tunesien bis zu 1000 Fr. Zur Zeit
ausgeschlossen nach Aegypten, Belgien, Deutsch - Oesterreich,
Luxemburg, Portugal, Rumänien, Serbien, Ungarn und Türkei.

Taxen: Schweiz und Ausland wie für eingeschriebene
Briefe. Höchstgewicht im inländischen Verkehr 250 Gr., nach
dem Ausland unbeschränkt.

Postanweisungen j
Taxen Schweiz: -

Bis 20 Fr. 20 Rp.
Ueb. 20-50 Fr. Rp.
Ueb. 50-100 Fr. 80 Rp.

Je w. 100 Fr. 10 Rp. mehr.
Taxen Ausland

für Grossbritannien u.
Irland, Brit. Indien,
brit. Kolonien u. brit.
Postanstalten i. Ausl.,
Canada u. Russland:
25 Rp. für je 25 Fr.;
nach allen übr. Ländern

u. Orten: 25 Rp.
für je 50 Fr.

Land

Schweiz :

Ohne Unterschied
der Entfernung
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Höchstfoetrag
Fr. 1000

Postanweisungsverk.
z. Z. eingestellt nach
Oesterr.-Ungarn,
Rumänien, Serbien,

Montenegro, Russland,
Luxenburg.

Für Uebersee frage man die Poststellen an.
FürPakete über 15Kg. wird d.Taxe nach d. Entfernung berechnet.

Postcheck» und Giroverkehr.
Die Gebühren betragen :

a) bei Einzahlungen:
für Beträge bis 20 Fr. • • • 5 Rp.

» „ über 20 bis 100 Fr. 10
ri o H 100

w 200 „ ••••.15 „und so fort 5 Rp. mehr für je 100 Fr. oder einen Teil von100 Fr. (für jede Einzahlung)
b) für Auszahlungen:

bei jeder Rückzahlung am Schalter der Checkbureaux
für Beträge bis 100 Fr. 5 Rp.

» „ über 100 bis 1000 Fr. • • • • 10 „
» „ über 1000 bis 2000 Fr. • • • 15 „

und so fort 5 Rp. mehr für je 1000 Fr. oder einen Teil von
1000 Fr.; bei Anweisungen auf Poststellen 10 Rp. für jede
Auszahlung, zuzüglich die Gebühr, welche für Rückzahlungen
am Schalter der Checkbureaux erhoben wird.

Postcheck- und Girorechnungen werden jeder Person,
Firma oder Amtsstelle, desgleichen jedem Personenverbande
auf Grund eines schriftlichen Gesuches, das an eine
Poststelle, oder an das Checkbureau zu richten ist, eröffnet.

Die Rechnung wird in der Regel bei dem Checkbureau
geführt, in dessen Bezirk der Inhaber seinen Wohnsitz oder
seine goschäftliche Niederlassung hat. Auf Verlangen können

auch je eine Privatrechnung und eine Geschäftsrechnung,
sowie für Zweiggeschäfte oder mehrere geschäftliche
Niederlassungen mehrere Postcheckrechnungen bewilligt werden.
Die Postcheck- und Girorechnung wird nach Bewilligung des
Gesuches eröffnet, sobald die Stammeinlage geleistet ist. Die
letztere beträgt einheitlich Fr. 50.

Telegraphen=Tarif.
1. Schweiz.

Ortstelegramme. Grundgebühr 50 Rp. Wortgebühr
U/2 Rp. mit Aufrundung der Gesamtgebühr auf den nächsten
durch 5 teilbaren Betrag.

Brieftelegramme werden telegraphisch an das
Bestimmungsbureau befördert und dort am folgenden Tage wie
gewöhnliche Briefe durch die Post bestellt. Sie können nur
von 18 Uhr bis 24 Uhr aufgegeben werden. Grundgebühr
50 Rp. Wortgebühr 2l/s Rp. mit Aufrundung der Gesamtgebühr

auf den nächsten durch 5 teilbaren Betrag.
Grundtaxe per Telegramm 50 Rp. — Worttaxe 5 Rp.

Taxe
Worts

3
4
5
6
7
8
9

10

Taxe
Fr.

—.65
—.70
—.75
—.80
—.85
—.90
—.95

1.—

Worte

11

12
13
14
15
16
17
18

Taxe
Fr.
1.05
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40

Worte

19
20
21
22
23
24
25
26

Taxe
Fr.
1.45
1.50
1.55
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80

Worte

27
28
29
30
31
32
33
34

Taxe
Fr.
1.85
1.90
1.95
2.—
2.05
2.10
2.15
2.20

Worte

35
36
37
38
39
40

Fr.
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50

2. Die übrigen Länder des europäischen
Taxsystems.

Die Taxe setzt sich zusammen aus einer Grundtaxe von
50 Rp. und der hier angegebenen Worttaxe.

Albanien
Belgien
Bosnien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich nebst Korsika,

Andorra und Monaco
Algier und Tunis • -

Gibraltar •

Griechenland
Griech. Inseln
Grossbritannien - - -

Italien
Jugoslawien
Lettland
Lithauen
Luxemburg

Rp.
34
16,5
20
24
16,5
12,5
50
50

12,5
23
24
24
28-35

24,5
12,5
20
50
50
16,5

Malta - -

Montenegro
Niederland
Norwegen
Oesterreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland :

europäisch u. asiatisch
unterbrochen, Taxe un¬

bekannt
Kaukasus und Trans-
kaspien

Schweden
Serbien
Spanien
Tschechoslowakei - -

Türkei
Ungarn

Rp.
34
20
16,5
27
12,5
20
24
27,5

20
20
20
14,5
46
20

Bankkurse.
Zar Erinnerung an die abnormalen Kursverhältnisse

am 19. Oktober 1920.

Ankauf Verkauf

London • - telegr.Auszahlg. 21.60 22.10

New-York • • do. 6.15 6.45

Holland • • do. 194.25 195.50

Deutschland do. 8.25 9.50

Italien • • do. 24.50 —.—
Frankreich • • do. 40.50 42.—
Oesterreich do. 1.60 2.—
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Lllbotengebübr kür Krisis bîs km 30 pp., l — l V» km 50 pp.,
p/s—2 km 1 Pr., über 2 km iür Ze '/z km 25 pp. mebr. Lil-
botengebübr iür Pakets bis l km 50 pp., i—p/s km l Pr. unâ

iür ^'sâen vsltsren i/zkm 50 pp. mebr.

b) Aus!s«â.
"Waren- lilüidAiz.
muster 'ZZ

l'e

50 Or. - 5 (Zr.

Niriiiu. 10 50 25 30 25

Orucks. 5
ZZIs Mn.

50 Or. - 5 25

für die ersten PMgrà
20 Or. kint.

frankiert 10 20
25

für He weitere
20 Or. > 15

Onkrankiert
doppelte faxe

Lrleis im (Zrenàreis (30 km in âlrekter Linie) iür
jeâsn (Zsviebtssatx von 20 Or, mit Deutseblanâ, Osstsr-
rsicb unâ prankrsieb krankisrt 15 pp.

c) MortdrZà u»â MSZ°tZàÂàtsà «Kcd
Ü6!M Ausêando.

Anm. ver Verkebr ist nacb einigen Ländern noeb gesperrt.
Auskünfte erteilen die Poststellen.

KinTUAKMANÄNtE. Kulässig im innern âer Lckvsl?
unâ im Verkebr mit Algerlen, Lblle, Dänemark, Deutseblanâ,
prankrsieb, italien, Kieâerianâ, Kisâsrlânâiseb-Inâien, blor-
vegsn, Lcbvsâen, runesien bis xu 1000 Pr. ^lur ^eit aus-
geseblossen naeb Aegz^pten, Lslgien, Deutseb - Destsrreiek,
Luxemburg, Portugal, Rumänien, Lerbien, Ungarn unâ Vürksi.

pa.re/î.' Lebvei? unâ Auslanâ vis iür eingesekriebsne
Lrieke. plöekstgevicbt im inlänäiscben Verkebr 250 (Zr., naeb
âem Auslanâ unbesekränkt.

Post-
ANWElZUNgLN
faxen Sà^veà: >

Lis 20 fr. ZO Kp.
Oeb. 20-50 fr. AF Kp.
kleb. 50-100 fr. ZOKp.

He ^v. 100 fr. 10Kp. mebr.
faxen Ausland

kür Qrossbritannien u.
Irland, Lrit. Indien,
brit. Kolonien u. drit.
Kostanstalten i. Aus!.,
Canada u. Kussland:
25 Kp. kür He 25 fr.;
naeb allen übr. Län-
dern u. Orten: 25 Kp.

kür He 50 fr.

L.ANlZ

Lckveix :
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NLckstdstrsx
Pr. Z000

LostanvveisunKsverk.
21. einZestellt naeb

Oesterr.-On^arn, Ku-
inänien, Serbien, iVlon-

teneZro, Kussland,
LuxenburZ.

für Oebersee kraZe man die Koststellen an.
k'ûr^àete über 15!<A.^virâ ü.l'üxe naeb6.LntkernunAbereebnet.

pvsîebsck-. und (zboverkskr.
Die Debübren betragen:

s) dsi LinTálìZNAen:
iür Letraxe bis 20 br. - - - ^ S I?p.

„ „ über 20 bis 100 br, 10 „
n ?1 100 n 200 „ ' ' - ' 15 ^unâ so kort 5 i?p. mebr iür ie 100 br. oâer einen rsii von100 ?r. (iür ^'eâe Lin^ablunZ)

d) Lür ^usTskîunZen:
bei ^eâer I?ückzulklun^ am Sebalter âer Lbeckbureaux

iür LeträZs bis >00 br. 5 i^p^
„ ^ über 100 bis 1000 br. - > - > 10 „
» „ über 1000 bis 2000 br, - - - - IS „

unâ so kort 5 i?p. mebr kür ^'s 1000 ?r. oâer einen reii von
1000 br.,' bei HmvsisunZen aui Poststellen 10 i?p. kür isâe
^usxabiunA, xuüüZIieb âis Oebükr, velcks kür pück^abiunAen
am Lebalter âer Lbeckbureaux erkobsn virâ.

postebsck- unâ (Zirorsebnungsn verâsn ^eâsr person^
pirma oâer ^mtsstelle, âesgleicken )eâem personsnverbanâs
auk Lîrunâ eines sckriktlieksn tZesuebss, âas an eins post-
stelle, oâer an âas Lbeekbursau riekten ist, erökknet.

Die pseknunA virâ in âer peZel bei âem Lbeekbursau
Zeiübrt, in âsssen lZs?irk âer Znbaber seinen V/obnsit? oâer
seins Assebäitlicke blieâsrlassunZ bat. ^uk VerlanAsn kön-
nsn auck ^'s sine privatreeknunx unâ eins OesebäktsreebnunA,
sovis iür ^veiZZesekaite oâer mebrere Assebäktlicbe t4isâer-
lassunALn mebrere postebsekrscbnunAsn bevilliAt vsrâsn.
Die postcbeck- unâ (ZirorscknunA virâ nacb kZevillizun^ âes
(Zssucbes erökknet, sobalâ âis LtammsinlaZe Zelsistet ist. Dis
letztere beträgt einbeitlieb Pr. 50.

fàZrÂpksn--fÄ?iL«

8ckîS!2°
0rtZteîsAr.AMiiME. OrunâAsbûbr 50 pp. VVortZebübr

p/z pp. mit ^.ukrunâunA âer OssamiZebubr auk âen näcbsten
âureb S teilbaren ketraA.

ZZ?ieLtslsxi°smms verâsn telsArapkisek an âas Le-
stimmunAsbureau bekôrâert unâ âort am kolZsnâen VaZe vis
Aevöbnlieke IZrieie âureb âie Post bestellt. Lie können nur
von 18 Dbr bis 24 Dkr aukALAsben verâen. (ZrunäAebübr
50 pp. V/ortZebübr 2^/s Pp. mit /^ukrunâunA âer (ZesamtAS-
bübr aui äsn näeksten âureb S teilbaren lZetraZ.

Orunâtaxe per lelsZrarnm S0 pp. — V/orttaxs S pp.
?/à

3
4
5
6
7
8
y

10

kr.
—.65
—.70
—.75
—.80
—.85
—.00
—.95

I.—

11

12
13
14
15
15
17
18

lìxe
kr.
1.05
1.10
I.>5
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40

1?à

19
20
21
22
23
24
25
26

faxe
fr.
1.45
1.50
l.SS
1.60
1.65
1.70
1.75
1.80

àls
27
28
29
30
3!
32
33
34

kaxe
kr.
1.85
1.90
1.95
2.—
2.05
2.10
2.15
2.20

V/à

35
36
37
33
39
40

kr.
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50

2. vis üdriMn!_ààr às survpslsàsn
F'AXK^KtSîNS.

Die raxs sewt sieb Zusammen aus einer (Zrunâtaxs von
50 pp. unâ âer bier angegebenen SVortiaxe.

Albanien
iZelgien
IZosnien
IZuIgarîsn
Dänemark
Dsutseblanâ
IZstianâ........
pinnlanâ
brankrsicbnêdst Korsika,

Anâorra unâ Nonaeo
Algier unâ punis - -

(Zibraltar - -

Lrieekenlanâ
Lîriseb. Inseln
Drossbritannisn - - -

italien
^ugoslavien
bettlanâ
kitkauen
Luxemburg

pp.
34
16,5
20
24
16,5
12,5
50
50

l2,S
23
24
24
!l!-ZS

24,5
12,5
20
50
50
16,5

Nalta - -

Montenegro
bllsâsrlanâ
Korvegsn
Dssterreieb
Polen
Portugal
pumänisn
pusslanâ:
suropälsck u. asiatiseb

Kaukasus unâ prans-
ksspien

Lekvsâsn
Lsrbien
Lpanlen
psckeebosîovakei - -

piirkei
Ungarn

pp.
34
20
16,5
27
12,5
20
24
27,5

20
20
20
14,5
46
20

LrinnsruNg â âlès AdnvrmAêsn KiîZrsvsrZzâltnZISS
am I?. Oktober 1920.

Ankauf Verkauf

Lonâon - - ìeIegr.Aus?ablg. 21.60 22.10

bksv-Vork - âo. 6.15 6.45
lâollanâ - âo. 194.25 195.50

Dsutseblanâ âo. 8.25 9.50

Italien âo. 24.50 —.—
prankreieb - âo. 40.50 42.—
Dssterreick âo. 1.60 2.—
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